
~ 1Bundesnetzagent'-.---' 

Beschlusskammer 8 


- für die Landesregulierungsbehörde 

Aktenzeichen: BKS-12/0965-11 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 2, 5 

und 10ARegV 

wegen 	 Festlegung der kalenderjährlichen Erlösobcrgrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom (2014 bis 2018) 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, in Wahrnehmung der 

Aufgaben für das Land Niedersachsen 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Rainer Sender 

und den Beisitzer Bernd Petermann. 

gegenüber der Stadtwerke Northeim GmbH, Am Mühlenanger 1, 37154 Northeim. 

gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführung 

- Netzbetreiber 

­

­

­
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enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

am 01.09.2015 beschlossen: 

1. 	 Die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers werden für den 

Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018 gemäß Anlage 8 dieses Be

schlusses festgelegt. 

2. 	 Der Netzbetreiber ist verpßichtet, jeweils zum 1. Januar eines Kalenderjahres 

- e rstmalig zum 01 .01.2014 - die Er1ösobergrenze für das jeweilige Kalender

jahr anzupassen, sofern sich der Verbraucherpreisgesamtindex nach § 8 

ARegV, dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 S.1 Nr. 

4 , 5 und 8 ARegV oder volatile Kostenanteile nach § 11 Abs.5 ARegVändern. 

3. 	 Der Netzbetreiber ist verpflichtet. den Übergang von Netzen, Netzzusammen

schlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV unverzüglich schriftlich bei der 

Beschlusskammer anzuzeigen. 

­

­

­
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1. 	 Sachverhalt 

Di'c Beschlusskammer hat gemäß§ 2 ARegV von Amts wegen ein Verfahren zu; Be~ 

atlmmung der Erlösobergrenze:i nach § 4 Abs. 1 und 2 ß\RegV eingeleitet Dia 

Landesregulierungsbehörde. in deren Gebiet de~ Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß§ 55 Abs. 1 $. 2 EnWG Ober die Einleitung des Verfahrens lnforrriert 

Mit Besch!U$C~urde dem Notzbctrelber die TcHnarmie am verein­

fachten Verfahren gemäß§ 24ARegV genehmigt 

1. 	 Ermittlung dos AuegangsniVcaus gemäß§ s Abs. 1 AHegV 

Zum Zwecke de~ 13eslf'i1'11ung der k$lertderjähr!lchen Erlösobergrenzen des Netzbe~ 

tfe1Dt'1rs hat die A.eschlusskarnrner gemäß§ B Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung zur 

Ermittlung des Ausgangsniveaus durchg{:tführt. D'e erfo~derllchen Kostendaten des 

Netzbetreibers wurden von der Suncesnetzagentur erhoben, 

2. 	 Anhörung 

OJo Bcschlusst®mmer hat dem Netzbetre1ber unter anderem mit Schreiben vom 

elegenhell gemäß§ f57 Abs. 1 EnWG gegeben, sich zu der beabs.Jchti­

gen Entscheldung der Besct,!usskammer zu .äußern. Der Netzbetreiber ha~ keine 

Stellung genommen. 

Hlns!chU1cn der Einze!heflen des Verfahrens wird auf die Verfahrensakte ven:.rieserL 

enlttilt Ge!riebae und GeecMftllgehelmnieee 

11. 	 Reehtllehe WQrdlgung: 

1. 	 Zuständigkeit 

Zustäm:Hge Regulierungsbehörde ist gemäß§ 54 Abs.1 und Abs.2 NL 1 EnWG die 

Landesregul!erungsbeh6rde. 

Die Bundcanetzagentl.ff" handelt in Vl/ahrrehmung ihrer Aufgaben für das Land Nie­

dersachsen gemaß de'TI. .,Verwaltungsabkommen über die Wahrneh:;nung Oesfünm­

ter Aufgaben nach dem Eneryiewiiischf!fi:sgesetz:" rvttsc;..,en <ler Bur.desrepubMt: 

Deutschland und dem Land Niedersachsen vom 25;!0.2005 (Bekanntmach'.M!g: Nie­

dersschsisches Ministeria!b!att Nr. 4412005, s. 945 t vom 07.12.2005; in Kraft seit 

dem OB 12.2005} und der ~Obergengsvorcmberung zum gcküt'ldigten Verwaltungs· 

abkommen über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben nach dem Energiewirt~ 

si:;:haftsgesetz vom ~5. November 2000 zwischen de- Bundesrepub~k Deutschland 

und dem Land NiedersacOOen" vom 10.12.2013117.12.2013 {Bekanntmachung: Nie~ 

der$ät;:hslsches Minlster:aJblatt Nr. 412014, S. 99 ff. vom 29.01.2014, in Kraft seit dem 

01.01.2014). 

2. 	 Ermittlung Qer katenderjährllchsn Erlösobergrenzen 

nach§ 4 ARegV 

Die Fest!egung der Erlöeobergrenzen des Net?betreibera für dle v..velte ReQUlJe.., 

rungsperiode Strom erfu!gt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 A~gV LV,m. § 32 Abs. 1 

Nr. 1 und§ 4 Abs, 1 und 2 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde bestimm: dle Obergrenzen der zuläss!gen Gesamterlöse 

eines Netzootreibers aus den Netzentgelten (Erlosooorgrenze) ge.maß § 4 Abs. J 

ARegV nach Maßgabe der§§ 5 bis 16 und 25 ARegV. Die BöStimmung d~r Kaien~ 

derjähl'lfchen Er!ösobergrenzen erfolgt durch Festlegung r:ach § 32 Abs, 

1Nr.1ARegVi.V"m.§29Abs, 1 EnV'/G, 

Gemäß § i Ab$. i A.Re9V werden die Entgelte fJr den Zugang zu Energ1eversclf­

9ungsne.tzen ab dem Oi J)i .2009 ~ \Alege der Arltel:zregutterung bestJmmt. Die zwe!,e 

te Regulieruf1gsperiode der Anre!zregulierurg dauert fünf Jahre{§ 3 Abs. 2 ARegV), 

Oie Beschlus;;kammer bestimmt die Er!ösobergrenze für jedes Ka!endetjahr der ge­

samten Regulierungsperiode {§ 4 Abs, 2 s. 1 ARegV;, Dto kaier.det;ähr!ichen ~rtös-
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enthalt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

obergrenzen des Netzbetreibers in der zweiten Regulierungsperiode Strom (201 4 bis 

2018) ergeben sich aus Anlage 8. 

Die Bestimmung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des Netzbetreibers erfolgt 

in der zweiten Regulierungsperiode gemäß § 7 ARegV in Anwendung der in Anlage 

1 zu § 7 ARegV enthaltenen Regulierungsformel. 

EO 1 = KA •n•.1 + (KA'"b,o +(1-V 1)-KA o,o)·(~-PF1)·EF 1+ Q, + (VK 1-VK o)+S1
VPlo 

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen ist in einem ersten Schritt das Ausgangsni­

veau gemäß § 6 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Daraufhin sind die dauerhaft nicht 

beeinflussbaren Kostenanteile (K dnb.1), die vorübergehend nicht beeinflussbaren 

(KAvnb.ol und die beeinflussbaren Kosten (KAb.o) zu ermitteln. Zur Gewährleistung 

des gleichmäßigen Abbaus der beeinflussbaren Kosten ist sodann der Verteilungs

faktor (V 1) gemäß § 16 Abs. 1 ARegV zu bestimmen. Im Anschluss sind die weiteren 

Bestandteile der Formel zu ermitteln, also der Wert für die um den sektoralen Pro­

dul<tivltätsfortschritt (PF t) bereinigten allgemeinen Geldwertentwicklung (VPI 1/ VPI o) 

nach§§ 8 und 9 ARegV, der Erweiterungsfaktor (EFt) nach§ 10 ARegV sowie der 

Saldo des Regulierungskontos (S 1) nach § 5 Abs. 4 ARegV. 

Eine Darstellung der in der Regulierungsformel verwendeten Werte und der für die 

zweite Regulierungsperiode ermiltellen kalenderjährlichen Erlösobergrenzen des 

Netzbetreibers findet sich in Anlage 8. 

2.1. 	 Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der ka· 

lenderjährtichen Erlösobergrenzen nach § 6 ARegV 

Die Bestimmung des Ausgangsniveaus zur Ermittlung der Erlösobergrenze erfolgt 

auf Grundlage des § 6 ARegV. Für die zweite Regulierungsperiode ist gemäß § 6 

Abs. 1 ARegV eine Kostenprüfung nach den Vorschriften des Teils 2 Abschnitt 1 

StromNEV durchzuführen. 

Die Kostenprüfung erfolgt nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV Im vorletzten Kalenderjahr vor 

Beginn der Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abge­

schlossenen Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß § 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalen­

derjahr, in dem das der KostenprüfUng zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als 

­
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Basisjahr im Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprllfung auf der 

Grundlage der Kostendaten des Basisjahres 2011. 

Das von der Beschlusskammer ermittelte Ausgangsniveau des Basisjahres 2011 

ergibt sich aus den Anlage Zwischendokumentation und den dazugehörigen An­

lagen 1 bis 3. 

2.2. 	 Ermittlung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan­


teile nach§ 11 Abs. 2 ARegV 


Von dem gemäß § 6 Abs. 1 ARegV ermittelten Ausgangsniveau ist die Höhe der 

nach § 11 Abs. 2 ARegV dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile im Basisjahr 

der jeweiligen Regulierungsperiode (KA dnb,o) zu bestimmen. 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs.2 S.3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr.1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft n icht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs.2 ARegV (Anlage 8) 

2.3. 	 Ermittlung der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kos­

tenanteile nach§ 11 Abs. 3 ARegV 

Als vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile (KA vnb.o) gelten gemäß 

§ 11 A bs. 3 S . 1 ARegV die mit dem nach § 15 ARegV ermittelten bereinigten Effizi­

enzwert (EW) multiplizierten Gesamtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht be­

einflussbaren Kostenantelle (KAdnb, 0) . Somit gilt: 

KA wm,o =(GK - KA dnb, o) * EW 

In diesen sind gemäß § 11 Abs. 3 s. 2 ARegV die auf nicht zurechenbaren strukturel

len Unterschieden der Versorgungsgebiete beruhenden Kostenanteile enthalten. Die 

Höhe der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten ist Anlage 8 zu entnehmen. 

Die Beschlusskammer hat im vereinfachten Verfahren für die zweite Regulierungspe

riode einen gemittelten Effizienzwert gemäß§ 24 Abs.1 S .2 ARegV in Höhe von 

96,14 Prozent 

zu Grunde zu legen. 

­

­
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Nach § 24 Abs2 S.2 ARegV wird ab der zweiten Regulierungsperiode der im verein

fachten Verfahren anzusetzende Effizienzwert als gewichteter durchschnittlicher 

Wert aller In dem bundesweiten Effizienzvergleich nach den §§ 12 bis 14 ARegV für 

die vorangegangene Regulierungsperiode ermittelten und nach § 15 Abs.1 bereinig­

ten Effizienzwerte (gemittelter Effizienzwert) geb~det. 

Für Strom und Gas wurde jeweils ein gesonderter gemittelter Effiz ienzwert gebildet. 

Eine getrennte Berechnung für Strom und Gas verhindert, dass der gemittelte Effizi· 

enzwert der Stromnetzbetreiber höher ins Gewicht fä llt als derjenige für Gasnetzbe

treiber und trägt den Besonderheiten der Effizienzverg !eiche für Strom- und Gasnet­

ze Rechnung. 

Die Begründung zum Verordnungstext (BR-Drs. 417/07, S.69) nennt als mögliche 

Gewichtungsmerkmale Mengen, Erlöse, die Zahl der Zählpunkte oder Kunden. A ls 

Gewichtungsmerkmal hat die Bundesnetzagentur die Aufwandsparameter (mit nicht 

standardisierten Kapitalkosten) des Netzbetreibers (Gesamtkosten abZOgllch der 

dauerhaft n icht beeinflussbaren Kostenanteile) herangezogen. Durch dieses Gewich· 

tungsmerkmal fließen indirekt sämtliche Strukturparameter ein, welche die Höhe des 

Effizienzwertes beeinflussen. 

2.4. 	 Ennittlung der beeinflussbaren Kos tenanteile 

nac h § 11 Abs. 4 ARcgV 

Ein wesentliches Element zur Bestimmung der ka lende~ährlichen Erlösobergrenzen 

in der zweiten Regulierungsperiode ist die durch den Verteilungsfaktor 01 1) gleich­

mäßig abzubauende individuelle monetär bewertete Ineffizienz des Netzbetreibers, 

deren Abbau innerhalb einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss 

(§ 16 Abs. 1 S. 1 und 3 ARegV). Die monetär bewertete Ineffizienz eines Netzbetrei­

bers (1 0) ermittelt sich aus der Differenz der Gesamtkosten (GK) nach Abzug der 

dauerhaft n icht beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV (KA on1>.o) und 

den mit dem Effizienzwert gemäß § 15 Abs. 3 S. 1 ARegV (E\N) multiplizierten Ge­

samtkosten (GK) nach Abzug der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile 

(§ 15 Abs. 3 S . 2 ARegV). Somit gilt 

1o =(GK - KA dnb,o) - (GK - KA dnb,o) • EW 

­

­
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a.4.1. 	 Beeinfluoebare Kostenanteile lni Baalajahr 

Als beeinflussbare Kostenanteile gelten gemäß § 11 Abs. 4 ARegV alle Kostenantei­

le, die nicht dauerhaft oder vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile sind. 

Die Höhe der beeinflussbaren Kosten Ist Anlage 8 zu entnehmen. 

2.4.2. 	 Individ uel le Effizienzvorgabe nach§ 16 ARegV 

Die Festlegung der Erlösobergrenze durch dio Regulierungsbehörde hat gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 1 ARegV so zu erfolgen. dass die nach den§§ 12 bis 15 ARegV er­

mittelten, monetär bewerteten Ineffizienzen (beeinflussbarer Kostenanteil, KA b,o) 

unter Anwendung eines Verteilungsfaktors 01 t) redlnerisch innerhalb einer Regulie

rungsperiode gieichmäßlg abgebaut werden (lndividuella Effizienzvorgabe). 

Für die zweite Regu~erungspericde wird die individuele Effizienzvorgabe gemäß 

§ 16 Abs. 1 S. 3 ARegV dahingehend bestirmrt, dass der Abbau der ermittelten Inef

fizienzen nach einer Regulierungsperiode abgeschlossen sein muss. Eine Regulie­

rungsperiode dauert gemäß § 3 Abs. 2 ARegV fünf Jahre. Somit hat der Abbau der 

ermittelten monetär bewerteten Ineffizienzen In der zweiten Regulierungsperiode in

nerhalb von fünf Jahren zu geschehen. Daraus ergibt sich ein Verteilungsfaktor (V 1) 

von 0,2 • t 

Jahr t v. 
2014 1 0 2 
2015 2 0 4 
2016 3 011 
2017 4 OB 
2018 5 10 

Die Höhe der nicht abgebauten beeinflussbaren Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 

ARegV des jeweiligen Kalenderjahres ergibt sich aus Anlage 8. 

2.5. 	 Verbraucherpreisgesamündex nach § 8 ARegV 

Gemäß § 8 ARegV ergibt sich der Wert für die allgemeine Geldwertentwicklung aus 

dem durch das Statistlsche Bundesamt veroffentllchten Verbraucherpreisgesamtin

dex (VPI). Für die Bestimmung der ErlOSobergrenzen nach § 4 Abs. 1 ARegV wird 

­

­

­

­
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der VPi des vorletzten Kalencle~ahres VOI' dem Jahr, für das die Erfösobergrenze gili. 

verwandet (VPl ). 1 Dieser wird ins Verhältnis gesetzt zum VP! für das Basisjahr 

(VPl o). 

Basisjahr ist 519mäß § 6 Abs. 1 ARegV das Jahr 2011 . Gemäß Statistischem Bun­

desamt beträgt der VPI tor das Jahr 2011 102, 10 und für das Jahr 2012 104,1 0 (ab­

rufbar im Internet unter: https:/tvmw-geoesjs.ciestatis,de/genesis/online > Suche 

nach: 61111-0001). Entsprechend dem Term VPI ,{ VPI o der in Anlage 1 zu § 7 

ARegV aufgeführten Regulierungsformel ergibt das Verhältnis des VPI für das Jahr 

2012 zum VPJ für das Jahr 2011 für das erste Jahr der zweiten Regulierungsperfode 

(2014) einen Inflationsfaktor In Höhe von 1,0196. 

Für die Folgejahre der zweiten Regulierungsperiode (2015 bis 2018) hat die Be­

schlusskammer die relative prozentuale Veränderung des VPI des Jahres 2012 

(104, 10) gegenüber 2011 (102, 10) eskaliert, da zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 

nocn keine Erkenntnisse hinsichtlich des VPI der Kalenderjahre 2013 bis 2016 vor­

liegen konnten. Das vorgehen der Beschlusskammer ist zweckmäßig, da der Netz­

betreiber einerseits gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV bei einer Anderung des Verbrau­

cherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV zur Anpassung der Erlösobergrenze ver­

pflichtet ist und so andererseits eine möglicnsl sachgerechte Abschätzung der zu­

künftigen Entwicklung des VPI erfolgen kann. 

Es wurden somit folgende VPJ-Werte zu Grunde gelegt (zur Veranschaulichtxlg wer­

de diese nachfolgend, mit Ausnahme für die Jahre 2011 und 2012, auf eine Nach­

kommastelle gerundet angezeigt: die Berechnung erfolgte indes mit sieben Nach­

kommastellen): 

J alv VPI 
201 1 1021 
2012 10<41 
2013 1061 

-­ 2014 108 2 
2015 110 3 
2016 112 s 

FOr das zweite Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2015) wurde demgem!iß ein 

Inflationsfaktor in Höhe von 1,0396, für das dritte Jahr der zweiten ReguJjerungsperi­

ode (2016) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0599, für das vierte Jahr der zweiten 

Regulierungsperiode (2017) ein Inflationsfaktor in Höhe von 1,0807 und für das fOnf-
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te Jahr der zweiten Regulierungsperiode (2018) ein lnflatio06faktor in Höhe von 

1,1019 (alle Werte wurden auf vier Nachkommastellen gerundet) zugrunde gelegt. 

Die Inflationsfaktoren für dio jeweiligen Jahre in Bezug auf das Basisjahr - d. h. die 

relative prozentuale Anderung des VPI des jeweiligen Jahres gegenüber dem VPI 

des Basisjahres 2011 - ist in nachstehender Tabeae als zwelstelllg gerundeter Pro­

zentwert dargestellt 

.JaJ1r IJPI /VPI. 
2014 1,96% 
2015 39&~. 
2016 599~. 

2017 807~. 
2018 1019% 

Die Beschlusskammer hat diese Werte bereits bei der vorliegenden Festlegung der 

kalenderjährlicnen Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 2018 berücksichtigt (Anlage 

8). 

2.8. Genereller sektoraler Produktlvltlltofaktor nach§ 9 ARegV 

Im Rahmen der Anreizreguliorung ist bei der Bestimmung der Erlö11obergrenzen zu 

berücksichtigen, wie sich die Produktivität der gesamten Branche abweicnend von 

der Gesamtwirtschaft entwickelt. Dies erfolgt durch den generellen sektoralen Pro­

duktivitätsfaktor (PF 1). 

Gemäß § 9 Abs. 1 ARegV wird der generelle sektorale Produktivitätsfaktor aus der 

Abweichung des netzwirtschatuichen Produktivitätsfortschritts vom gesamtwirtschaft­

lichen Produktivitätsfortschritt sowie der gesamtwirtschaftlichen Einstandspreisent­

wicklung von der netzwirtschaftlichen Einstandspreisentwicklung ermittelt. 

In der zweiten Regulierungsperiode beträgt der generelle sektorale Produktivitätsfak­

tor für Netzbetreiber jährlich 1,5 Prozent (§ 9 Abs. 2 ARegV). Der Bundesgerich1shof 

hat die Rechtmäßigkeit der Regelung Ober den generellen sekloralen Produktivitäts­

faktor nacn § 9 ARegV bestätigt (BGH, EnVR 31/10, Rn. 16ff.). 

In A nlage 1 zu § 7 ARegV wird die Varlable PF1 als der generelle sektorale Produkti­

vitätsfaktor nach Maßgabe des § 9 ARegV definiert, der die Veränderungen des ge­

nerellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweiligen Regulierungs-
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periode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode wiedergibt. Die Ver­

änderungen des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für das Jahr t der jeweili­

gen Regulierungsperiode im Verhältnis zum ersten Jahr der Regulierungsperiode 

(PF 1) ergeben sich demgemäß mittels des folgenden Algorithmus: 

PF 1= (1 + 0,015) • t -1 . 

2.7. Erweiterungsfaktor nach § 10 ARegV 

Sofern der Netzbetreiber gern. § 4 Abs. 4 Nr. 1 ARegV die Anpassung der kalender­

jährllchen Erlösobergrenzen aufgrund eines Erweiterungsfaktors nach § 10 ARegV 

beantragt hat. wird über diesen Antrag in einem gesonderten Beschluss entschieden. 

2.8. Saldo des Regulierungskontos nach § 5 Abs. 4 ARegV 

Die Differenz zwischen den zulässigen Erlösen und den vom Netzbetreiber unter Be­

rücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen wird gemäß 

§ 5 Abs. 1 S . 1 ARegV jährlich auf dem Regulierungskonto verbucht. Gleiches gilt 

gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV für die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr 

tatsächlich entstandenen Kosten für die Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen. 

Die Differenzen sind gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 ARegV in Höhe des im jewei ligen Kalen­

derjahr durchschnittlich gebundenen Betrags zu verzinsen. Der durchschnittlich ge­

bundene Betrag ergibt sich gemäß § 5 Abs. 2 S. 2 ARegV aus dem Mittelwert von 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand. Die Verzinsung richtet sich gemäß§ 5 Abs. 

2 S. 3 ARegV nach dem auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezo­

genen Durchschnitt der von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufs­

rendite fe:;tverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten. 

Obersteigen die tatsächlich erzielten Erlöse die nach § 4 ARegV zulässigen Erlose 

des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres um mehr als 5 %, so sind ge­

mäß § 5 Abs. 3 ARegV die Netzentgelte durch den Netzbetreiber nach Maßgabe des 

§ 17 ARegV anzupassen. Eine Anpassung der Erlösobergrenze innerhalb der Regu­

lierungsperiode auf Grund der Änderungen der jährlich verbuchten Differenzen 

nach § 5 Abs. 1 ARegV findet gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 ARegV nicht statt. 
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Der Saldo des Regulierungskontos gern. § 5 Abs. 4 ARegV wird gern. Anlage SR 

nebst den dazugehörigen Anlagen A1 bis AS ermittelt Die sich daraus ergebenden 

Anpassungsbeträge werden in Anlage 8 ausgewiesen. 

III. Meldepflichten 

Die Anordnung des Tenors zu 2.) ergeht auf der Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG 

i .V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV. 

Gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 ARegV ist der Netzbetreiber bei einer Änderung des Ver­

braucherpreisgesamtindex nach § 8 ARegV verpflichtet, die Erlösobergrenze jeweils 

zum 1. Januar eines Kalenderjahres anzupassen. Gleiches gilt bei derAnderung von 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S . 1 Nr. 4, 5 und 8 

ARegV und volatilen Kostenanteilen gemäß § 11 Abs. 5 ARegV. Einer erneuten 

Festlegung der Erlösobergrenze bedarf es ausweisrtch § 4 Abs. 3 S. 2 ARegV in die­

sen F:!llen nicht. 

Die entsprechende Verpflichtung des Netzbetreibers zur Anpassung der Erlösober­

grenzen ist ausweislich derVerordnungsbegrondung In die Festlegung aUfzunehmen 

(BR-DrS.417/ 07, S.44 f.). Die Verpflichtung zur Anpassung der Erlösobergrenzen 

wird daher gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i.V.m. § 29 Abs. 1 EnWG nochmals 

ausdrücklich angeordnet. Hiermit soll die Mögl ichkeit eröffnet werden. die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

IV. Netzübergänge 

Die Anordnung des Tenors zu 3.) ergeht auf Grundlage der§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 11 und § 28 Nr. 8 ARegV. 

Gemäß § 28 Nr. 8 ARegV ist der Netzbetreiber verpflichtet, den Übergang von Net­

zen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV anzuzeigen. 

Nach Maßgabe des § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 11 ARegV kann die 

Bundesnetzagentur Entscheidungen zu Umfang, Zeitpunkt und Form der nach den 

§§ 27 und 28 ARegV zu erhebenden und mitzuteilenden Daten, insbesondere zu den 

zulässigen Datenträgern und Übertragungswegen treffen. In Ausübung dieser Be-
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enihalt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

fugnis ordnet sie an, dass der Netzbetreiber ohne schuldhaftes Zögern den Über­

gang von Netzen, Netzzusammenschlüsse und -aufspaltungen nach § 26 ARegV 

anzuzeigen hat. Hierdurch wird sichergestellt, dass die Bundesnetzagentur zeitnah 

von dem Sachverhalt erfährt und sicherstellen kann. dass die Vorgaben des § 26 

ARegV eingehalten werden_ Damit soll die Möglichkeit eröffnet werden, die Verpflich­

tung nach § 94 EnWG durchzusetzen. 

V. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

VI. Anlagenverweis 

Die Anlagen Zwischendokumentation und die dazu gehörigen Anlagen 1 bis 3 

und 8 sowie die Anlage SR nebst den dazu gehörigen Anlagen A1 bis AS sind Be­

standteil dieses Beschlusses. 

enthalt Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann binnen einer Frist von einem Monat nach ZusteUung 

Beschwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist schriftlich bei der Bundesnetza­

gentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die 

Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Celle (Hausanschrift: 

Schloßpl!ltz 2, 29221 Celle) eingeht. Die Beschwerde ist z:u begründen. Die Frist für 

die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der 

Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerde­

gerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegrondung muss die Erklärung, Inwie­

weit der Beschluss angefochten und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt 

wird, und die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde 

stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch 

einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 01.09.2015 

Vorsitzender Beisitzer Beisitzer 

&~'-1) 
Karsten Bourwleg Rainer Sender Bernd Petermann 
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„1 Bundesnetzagentur 

( ,........__· 

0. Vorbemerkung 

Die zweite Regulierungsperiode beginnt am 01.01 .2014. Die Kostenprüfung erfolgt 

nach § 6 Abs. 1 S. 3 ARegV im vorletzten Kalenderjahr vor Beginn der 

Regulierungsperiode auf der Grundlage der Daten des letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. Dabei gilt gemäß§ 6 Abs. 1 S. 4 ARegV das Kalenderjahr, in dem 

das der Kostenprüfung zugrunde liegende Geschäftsjahr endet, als Basisjahr im 

Sinne der Verordnung. Demnach erfolgt die Kostenprüfung auf der Grundlage der 

Kostendaten des Basisjahres 2011 . 

Zentraler Maßstab ist damit die Kostenorientierung. Hierin spiegelt sich die 

wettbewerbspolitische Motivation des Gesetzgebers, mit der er auf das strukturelle 

Wettbewerbsdefizit der Netzmärkte reagiert: Als natürliche Monopolisten besteht für 

die Netzbetreiber kein Anreiz, ihre Netzentgelte effizient zu gestalten. In dieser 

Situation strukturell wettbewerbsdefizilärer Märkte zielt die Regulierung auf die 

Simulierung von Wettbewerb. Die Entgelte sollen so gebildet werden, wie sie sich bei 

funktionierendem Wettbewerb herausbilden würden. Funktionierte der Wettbewerb, 

Mitte jeder Netzbetreiber einen Anreiz, seine Kosten durch effizienten Netzbetrieb 

soweit wie möglich zu reduzieren. Monopolgewinne könnte er nicht erzielen. 

Für die Bestimmung des Ausgangsniveaus der kalenderjährlichen Eriösobergrenzen 

für die zweite Regulierungsperiode Strom sind die Netzkosten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 

ARegV i. V. m. Teil 2 Abschnitt 1 (§§ 4 - 10) StromNEV zu ermitteln. Gemäß § 4 

Abs. 2 StromNEV setzen sich die Netzkosten aus den aufwandsgleichen Kosten 

nach § 5 StromNEV, den kalkulatorischen Abschreibungen nach § 6 StromNEV, dar 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 StromNEV sowie den 

kalkulatorischen Steuern nach § B StromNEV unter Abzug der kostenmindernden 

Erlöse und Erträge nach § 9 StromNEV zusammen. Netzverluste sind gemäß § 10 

StromNEV zu berücksichtigen. 

Bilanziele und kalkulatorische Kosten sind nur insoweit anzusetzen, als sie einen 

Bezug zum Netzbetrieb aufweisen, den Kosten eines effizienten und strukturell 

vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, S. 1 StromNEV, § 21 Abs. 2 

S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen ihrem 

Umfang nach einstellen würden (vgl. § 2 1 Abs. 2 S. 2 EnWG): 

„Die Entgelte werden auf der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die denen 

eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen müssen, 

unter Berücksichtigung von Anreizen für eine effiziente Leistungserbringung und 

einer angemessenen, wettbewerbsfähigen und rislkoangepassten Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals gebildet. [ ... ] Soweit die Entgelte kostanoriantiart gebildet 
-2­
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werden, dürfen Kosten und Kostenbestandteile, die sich ihrem Umfang nach im 

Wettbewerb nicht einstellen worden, nicht berücksichtigt werden." 

1. Aufwandsgleiche Kosten 

1.0. Allgemeines 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 StromNEV sind aufwandsgleiche Kostenpositionen nach 

Maßgabe des § 4 Abs. 1 StromNEV bei der Bestimmung der Netzkosten zu 

berücksichtigen. Sie sind den nach § 10 Abs. 3 EnWG oder nach § 4 Abs_ 3 

StromNEV erstellten Gewinn- und Verlustrechnungen für die Elektrizitätsübertragung 

und Elektrizitätsverteilung zu entnehmen. 

Gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 ARegV, der die Unanwendbarkeit von§ 3 Abs. 1 S. 4 , 2. Hs. 

StromNEV statuiert, ist dabei die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen 

ausgeschlossen. Kosten und Erlöse bzw. Erträge, die dem Grunde oder der Höhe 

nach auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die 

Kostenprüfung bezieht, sind gern. § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV nicht zu berücksichtigen. 

a) Aufwandsgleiche Kosten 

Aurwandsgleiche Kosten sind zu berücksichtigen, wenn sie einen Bezug zum 

Netzbetrieb aufweisen (§ 3 Abs. 1 S. 1 StromNEV), den Kosten eines effizienten und 

strukturell vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen (§ 4 Abs. 1, Abs. 2 S. 1 

StrcmNEV, § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG) und sich bei einem im Wettbewerb stehenden 

Unternehmen ihrem Umfang nach einstellen würden {vgl. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG). 

Aufwandsgleiche Kosten sind nur anzuerkennen, wenn sie einen eindeutigen Bezug 

zum Netzbetrieb aufweisen. Kosten, die nicht ursächlich aus dem Betrieb des Netzes 

entstehen oder dem Betrieb des Netzes zu dienen bestimmt sind, s ind folglich nicht 

zu berücksichtigen. Demgemäß sind Kosten, die ihrem Entstehensgrunde oder ihrem 

Verwendungse:weck nach dem Vertrieb oder anderen Unternehmensaktivitäten 

zuzuordnen sind, grundsätzlich nicht auf den Netzbetrieb bezogen und somit nicht 

berücksichtigungsfähig. 

Der Netzbetreiber ist darlegungs- und beweisverpfl ichtet für die Tatsache, dass die 

geltend gemachten Aufwendungen tatsächlich entstanden sind. Dies ergibt sich 

bereits aus der Natur der zu prüfenden Informationen, die anesamt dem 

Rechnungswesen des Netzbetreibers entstammen. Diese internen Vorgänge sind 

der Beschlusskammer nicht bekannt, solange der Netzbetreiber nicht selber die 

beurteilungsrelevanten Kosten darlegt und diese dezidiert nachweist. Dem steht 
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auch nicht der Amtsermltt lungsgrundsatz entgegen. Der Pflicht der Behörde, den 

Sachverhalt in eigener Verantwortung al.lfzuklären (§ 68 EnWG und 24 VwVfG) 

stehen insoweit Obliegenheiten des Netzbetreibers gegenüber; die Mitwirkungspflicht 

begrenzt die Amtsermittlungspflicht der Verwaltungsbehörde. Diese braucht 

entscheidungserhebliche Tatsachen nicht z u ermitteln, die der Betroffene ihr zu 

unterbreiten hat (vgl. BGH, EnVR 79/07, Rn. 21; BVerwG, 5 C 27/85, NVwZ 1987, 

405). Nicht nachgewiesene Kosten sind nicht anerkennungsfähig (so auch: OLG 

Düsseldorf, Vl-3 Kart 472!06 (V) und BGH. EnVR 6/08). 

b) SchlUsselung von Kostenpositionen 

Einzelkosten des Netzes sind gern. § 4 Abs. 4 StromNEV dem Netz direkt 

e:uzuordnen. Kosten des Netzes, die sich nicht oder nur mit unvertretbar hohem 

Aufwand als Einzelkosten direkt zurechnen lassen. sind als Gemeinkosten über eine 

verursachungsgerechte Schlüsselung dem Elektrizitätsübertragungs- oder 

Elektrizitätsverteilernetz zuwordnen. Die ;:u Grunde gelegten Schlüssel müssen 

sachgerecht sein und den Grundsatz der Stetigkeit beachten. Die Schlüssel sind für 

sachkundige Dritte nachvollziehbar und vollständig zu dokumentieren. Änderungen 

eines Schlüssels sind nur zulässig, sofern diese sachlich geboten sind. Die hierfür 

maßgeblichen Grunde sind nachvollziehbar und vollständig zu dokt.mentieren. 

Die Darlegung einer sachgerechten SchlOsselung kann durch Schlüssel gestotzt 

werden, die eine möglichst große Näha zur tatsächlichen Kostenverteilung 

aufweisen. Stundenaufschreibungen einer Lohnbuchhaltung z.B. lassen eine 

anteilige Verteilung der Kostenstelle auf den Netzbetrieb somit plausibler erscheinen. 

als Umsatz- oder Gewinnschlüssel. Die Beschlusskammer behält sich somit vor auch 

sachgerechtere Schlüsselungen zur Anwendung zu bringen. 

c ) Besonderheiten des Geschäftsjahres 

Soweit Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht. bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt. Eine Besonderheit des 

Geschäftsjahres liegt vor, wenn bestimmte Kosten des Netzbetriebs nicht periodisch 

w iederkehren, sondern ausschließlich, dem Grunde oder der Höhe nach, einmalig im 

Basisjahr i.S.d. § 6 Abs. 1 ARegV anfallen. Der Regelung des§ 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Heranziehung der Kosten eines 

bestimmten Geschäftsjahres als Grundlage für die Festlegung der Erlösobergrenzen 

dann gerechtfertigt ist, wenn die Kostenstruktur in den aufeinanderfolgenden 
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überführt. Dementsprechend können Zuführungen von Rückstellungen sofern diese 

betriebsnotwendig sind und keine Besonderheit des Geschäftsjahres darstellen als 

Kosten angesetzt werden. Nicht erfolgswirksame Verbräuche von Rückstellungen 

können nicht angesetzt werden. 

1.1. Materialkosten 

1.1 .1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

1.1.1.1. Aufwendungen für d ie Beschaffung von Verlustenergie 

Bei der Übertragung von Elektrizität in elektrischen Systemen entstehen 

zwangsläufig Energieverluste in Form von Stromwärmeverlusten, Eisenverlusten der 

Transformatoren und Spulen oder als Ableit- und Koronaverluste. In einem 

elektrischen Energieversorgungsnetz sind diese Netzverluste im Rahmen einer 

zeitgleichen Betrachtung der Zählung der Einspeisungen in das Netz sowie der 

Zählung der Ausspeisungen aus dem Netz sowie der Bestimmung weiterer separater 

Verbrauchsursachen (z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl) messbar. Hierzu ist 

ein eigener Verlustenerglebilanzkreis zu führen. Die im Rahmen dieser 

Kostenprüfung relevanten Verlustenergiekosten ergeben sich aus den 

Beschaffungskos1en der im Kalenderjahr 2011 zum Einsatz gebrachten 

Vertustenergie (§ 10 Abs. 1 StromNEV). Verluste, die nicht physikalisch bedingt sind 

(z.B. Betriebsverbrauch, Stromdiebstahl), sind nicht Bestandteil dieser Position. 

Preisseitig setzt die Beschlusskammer den von dem Netzbetreiber für das 

Kalenderjahr 2011 angegebenen spezifischen Beschaffungspreis an. 

Zur Ermittlung der Vertustenerglebeschaffungskosten ist weiterhin festzustellen, ob 

die relative Höhe dar Verlustenergiemengen effizient ist. Die Beschlusskammer hat 

eine nationale Vergleichsbetrachtung der Verlustenergiemengen je Spannungsebene 

durchgeführt. Die S1ichprobe, über die plausible Daten vertagen, umfasste ca. 150 

Netzbetreiber in Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Als Vergleichsbasis wurde 

das Verhältnis der Verlustenergiemenge zur spannungsebenenbezogenen 

ausgespeisten Jahresarbeit (Bezug aus vorgelagerter Netzebene + Einspeisung aus 

Erzeugungsanlagen) herangezogen. Die sich hieraus ergebenden Durchschnitte sind 

ggf. durch Konfidenzintervalle erhöht als Aufgriffsgrenze anzusetzen. Insgesamt ist 

sie zu folgendem Zielkorridor gelangt: {HS [< 0,5 %]; HS/MS [< 0,5 %]; MS[< 1,0 %J: 
MS/NS [< 1,5 %]; NS [< 3,2 %D. Wird der Zielkorridor überschritten, so sind die 

entsprechenden Mengen nicht berücksichtigungsfähig, es sei denn, der 

Netzbetreiber legt nachvollziehbar dar, dass die Verlustmengen tatsächlich 

Geschäftsjahren in der Regel im Wesentlichen gleich ist (vgl. BGH, EnVR 4811 o­
,EnBW Regional AG"). Mit diesem Konzept wäre nicht vereinbar, wenn das Ergebnis 

der Kostenprüfung 2011 auch insoweit Grundlage für die Festsetzung der 

Erlösobergrenzen bildete, als dort Besonderheiten berücksichtigt sind, die 

ausschließlich in diesem Geschäftsjahr aufgetreten sind. Es ist insbesondere davon 

auszugehen, dass Kosten dem Grunde oder der Höhe nach eine Besonderheit des 

Geschäftsjahres darstellen, wenn diese in den Vorjahren dem Grunde oder der Höhe 

nach nicht angefallen sind und somit das Kostenniveau signifikant gegenüber den 

Kosten der Vorjahre erhöhen. 

d) Effiziente aufwandsgleiche Kosten 

Bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs sind nur insoweit 

anzusetzen, als sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreibers entsprechen. Nach § 4 Abs. 1 SlromNEV sind folglich nicht jedwede 

angesetzte Höhe einer Kostenposition in die Kalkulation einstellbar. Insofern erfüllt § 

4 Abs. 1 StromNEV die Sicherungsfunktion, dass vorgezogene Aufwendungen 

(Zusammenballung mehrerer Jahre) oder besonders teure Maßnahmen in maximal 

der auf 5 Jahre verrateten Höhe anerkannt werden und nicht ggf. fünfmalige 

Berücksichtigung in der Kalkulation finden. 

Die Berücksichtigung von Plankosten und -erlösen ist gern. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV 

ausgeschlossen. § 6 Abs. 3 S. 2 ARegV regelt, dass § 3 Abs. 1 S. 4, 2. HS 

StromNEV bei der Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des 

Ausgangsniveaus nach § 6 Abs. 1 ARegV keine Anwendung findet Erlöse bzw. 

Erträge, die auf einer Besonderheit des Geschäftsjahres beruhen, sind gern. § 6 Abs. 

3 S. 1 ARegV ebenfalls nicht zu berücksichtigen. Soweit nach § 6 Abs. 3 S. 1 ARegV 

Kosten dem Grunde oder der Höhe nach auf einer Besonderheit des 

Geschäftsjahres beruhen, auf das sich die Kostenprüfung bezieht, bleiben sie bei der 

Ermittlung des Ausgangsniveaus unberücksichtigt 

e) Ggf. nicht zahlungswlrksame Risikovorsorge (Rückstellungen} 

Rückstellungen werden für eine Verpflichtung, über deren Höhe und Eintreten 

Unsicherheit herrsch! gebildet. Die Bildung solcher Rückstellungen erfolgt im Wege 

einer aufwandswirksamen Zuführung. Voraussetzung ist hier, dass das 

Eintrittsereignis mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit belegt werden kann. 

Gemäß den Regelungen der StromNEV können aufwandsgleiche Kosten gemäß §4 

und § 5 StromNEV als Kosten gellend gemacht werden. Diese werden aus der GuV 
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angefallen sind urrd die Obersehrettung des Z~lkorridora nicht auf lneffizienzen 

ber~iht. Oie Berechnung rle:r Ve1iustererg!ekooten wird: in der fo."genden Tabelle 

Awflftendu09Etrl fiir S:ttorne!n$ffe!sung rlMreh Betneibef dezentraler 

Erzeugungsanlagen 

Unter den Aufwendungen für Sfrome!nspeisung durch Betreib6f dezentraler 

Erzeugungsanlage:i sind Aufv1endungen für oan EEG- und den K\IVKG~ 

V'Vätzurigs!l"JXman:smus sowie d!o Entgelte rur dezentra~ Einspeisung: gemäß § 18 

Stromll!E\I dargestellt, 

i,1.1.Z..i. Nach l!EG (elllduaiv111 BnspeiMriruimapmenMli!ißm+hmen} 

Das Emeuerbäre-Energien"Gesatz (EEG} sieht vor, dass die 'f:i:nanz:!alte Belastung: 

aus dem nach dem Gesetz aufgenom"ll.enen una vergüteten Strom aus 

Emeuert>aren Energien bundeia~t gleichmäßig verteilt Wird, Dies wird dt.1m:h den 

EE&,Wälz:ungsmechanismus stchetgestellt Der Vertei!erneizbetreiber nliTIJtii den 

von der EEG-An!age produzlaien Strom ab und vergütet: ihn nach den im 

Er~uerbare--EnerQiei1..Gesel.z {EEG) festgeschriebenen Sätzen. In der zweiten Stu"1 

lefä~t der Verteileroeu:be1relber den EEG~Stn;irn weiter an den rege!zonen­

verantvvortllchen Übertragungsnetzbetralber (ON8) ur.d erhält von dlesem einen 

finanziellen Ausgleich, Die Aufwendungen nus Zah~Ungen an dle Batre1ber voo EEG~ 

An!ag:~n1 entsprechen dabei den Erträgen aus dem ffrianzietlen AU$tlieich, 

Differenzen, die aus Abgcen:zongen im Jahresabschluss entstehen (pe~iodenfremde 

Effekte}, \vertlen übe~ die A:ifwandsseile neutra!isier« 

1.1.1.2.2. l'laeh KWK-0 

Das KW!<-0 fördert die Stromerzeugung be1 gleichzeitiger Urnwandlung von 

eingesetzter Energie in e!ektrlsche Energ'.e und NtJID\'ärrne, Zur l::a.1nde$Welten 

Ve:rgleichrnäßigong der K\.\IX:~G·fön;lerung -si innerhalb des G"i>te~~s ein 

entsprec'iende:s Ausgleichsverfahren: imp!ementier! {§ 9 K\IVKG). Netzbetreiber sind 

verpfüchte1, KV'JK-At1lagen an ihr Ne;;;: anzuschfleße:"l und den in diesen Anlagen 

erzeugten KVVK-Stro,'ll abz:ur.enmen, Die Verg()tl.mg an den KWK-Anlagenbetrelber 

setr. sich aus oem Preis für de1 KVVK-Sirom und dem gesetzlichen KWK-Zuschlag 

der eigentlichen KWK~F&derung - zusammen. Der dem aufnehmenden 

Netzbetreiber 'lOrgelagerte Überlrag,tngsnetzbetreiber (ÜNß) ist seinerseits zur 

Zahlung des KWK..Zuschlags verpflichtet Aui\vendungen und Erträge des 

Vertei!ernetzbetreib:ers aus dem K\A:!.~-Zuschlag gleichen slch also aus, Der 

aufgenorrw;;ene KVVK-Strom Y:lltc vom Nctzbetrelber vermarktet. Oie; 

Beschlusskammer geht davor aus, dass der KWK-strom zu den gtelchen 

Kondifmnen verkauft werden kann 'tJie er aufgekauft wurde. Gerlngfrlgtge Ober-oder 

Untetdec}atngen gie;chen sich dabei im Zeitverlauf aUtiL 

Der J<WK.Anlagenbetre!ber kann den erzeugter. KWK,Strom abet auch an efnen 

Dritten (z. B. St•om.'"l:Sndlerf verkaufen. :n diesem Fall erhäl:t er vorn Netzbetreiber 

!edigllch den KVVK-Zuschlag vergOtet Der dem aufnehmer:den Netzbetreiber 

vorgelagerte Obertrogur.gsnetzbetreföer (ÜN8) ist seinersei1s zu~ Zahlung des KWK­

ZJJsch!ags verpflichtet 

Differenzen, die aus Abgrenwngen Jm Jahresabschh..1ss entstehen (perkx:lenfremde 

Effekte). werden über die Aufv.tandsseite neu:rarrs:ert 

1.1.1.2.3. Naoh § 18 StromNEV 

Betreiber 'Kin dezentralen EfzeU!1Ungsaniagen erhalten nach § 18 stromNf::V vom 

Netzbetreiber e:n Entgelt. das den gegenüber den vorgelagerten Netz~ oder 

Umspanr.ebenen dtw"uh die jeweHJge ::'.:lnspeisung vermiedenen Netze:ntgetten 

entspricht En1spreehend § 5 Abs. 3 StmmNEV sind hierbei die Zahlur-igen des 
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letzten abgeschlossenen Gesohaftslahrc:s als Kostenposition OOf dei Bestimmung 


der Netzkosten zu berück-slchtlgen, 


Der Ansail' der 11ermiedenen Netzentgelte tst aus der Anlage 1 ere:ichtllch. 


1.1.1.2.4. Einspelsemanagement-Ma&nahmen 

Die Auf\wndun:;ien für E1nspeisewanagemen1 Mäß~hmen umfassen die 

Entschädigun!J:S2ahlµngen nach § 11 EEG. Gemäß §§ 11 und 12 EEG können 

Netzbetreiber bei eine; Nell:überlastung ln! Sinne des § 6 Abs ~. Nr 1, Abs. 2 Nr. 1 

oder 2. Buchstabe a EEG ln die E!nspelse!eist • .ing von Stromerzeugungsanlagen, die 

nach dem EEG oder dem K\/\IKG gefördert werden, eingreifen, um die störende 

NetzQberlastung zu bese~ügen. Die von der Regelung nach § 11 EEG betroffenen 

Setreibervon strcmerzeugung:sar!agen erhalten hierfür eine Errtechädlgung. 

1.1.1.3. ßetr!ebsverbrauch: 

Die Position umfa$St den Betrag, den der Netzbetreiber zur efgenbetrleblichen 

Nutzur.g ven\vendct. Dieser sut tatEäc.,11ieh gßl'f'.essenen V'Jerten bsruhende 

Leiztverbrauch (Strom, Gas, Wasser efe.} musG durcb Rec:hmrigsstallung 

nachweisbar sefrt Der StrCO'\lerbrauch muss dabei den Efrlz:ie:iz.anforderungen 

insov1eit geni.l:gen, als dass k01"ne tlberhöhten Strombeschaffur:gspreise ln dß 

Ka!ku!ation Eingang finden. Als Vergleictismaßstat: ist das Beschaffurigspreisniveau 

der Verlustenergie gemaß FSV Verlustenergte he:'anzutiahen. 

Die AUN1enoungen 

Au~ndun9en für Differenz~Bilarukreis bzw. Aufwendungen für 
den Ausgieich von Abweichungen bei Standardias:tpromen 

Betreiber von E!ektrizi':ätsverteite~etz:.en steiler. bei Kunden, deren Lelstungswetie 

aLIS Gr:'.mden der Kosteneffizienz nicht gemessen sondern prognostiziert werden, vor 

der Avfgabe, e1n geetgnetes Verfahren zum Ausglefc'l ggf entstehender 

Abweichungen vor: dan standardisierten Las:tprofüen (Standardlastprofl!e) 

festzulegen, Die Betreiber von Efektrizltätsvortcifemctzen wählen Z1Nisuhcn dem 

synthetischen cder dem analytlsc1en Verfahrert 

Beim analytischen Lastprofil prognos:izieren der oder die S1rorehärtdler die 

erwarteten Lastprofile ihrer Kfeinkunden und speisen- danaci) Strom ins Netz ein. Die 

Berechnunge:i des Verl:eilernet?betreibers erfolgen Jet!och erst nach der UeferuPg. 

Das analytische Las1profl! hat für den Netzbetreiber den Vorteil, dass die gesan"·te 

K!efnkunden!ast auf die Stromhänd!er aufge1eilt w!rd. Beirn analytl.Sehen Verfahren 

entstehen kefr:e Kosten für den Netznutzer. 

Das synthe:ische Lastprofil ordnet statistisch ermittelte Las1profl!e- bestimmten 

Kieil.1<t..mdengruppen nacil i>peziflschen Verbrauchs;nuslern zu. Dle Stromi-iändler 

soeisen Elektrizität auf der Grundlage de; Surrrren dieser syntheiisc:-Jen Lastpro41e 

oin. Seim synthetischen Verfahren entstehen ggf. Kosten In Hohe der 

Leistungsabweichung. Die Mehr· oder M!nderrnet'\9en sind h1ngoge:o zw!schen 

Netzbet;-eiber und H§nd!er abzurechnen und somit für dfe Netz:«>s1eh neutral. 

Vot deJrt Hintergrund, dass der Netzbetreiber beim analytischen Verfahren alle 

!(eisten auf die Händler überv.;ä:lzen kann und somit dte Netzenfge!te n1cht belastet 

werden, erscheint es unter Effiztenzges.lchtspunkten zumindest ftwwUrd!g, ob 

überhaupl Kosi:en für diese Position iri den Nel.Zentgelten berOcksiahtig1 werden 

können 

Darüber hinaus ist zu beachten, dass aus Differenzh!lanntreisabwelcltungen sowohl 

Kosten als auch Erfüse ga1ertert warden können. Je nachdem, ob der 

rntterenzbilat12kreis Ober· ooe~ un1erspeist ist, musl:! die (rbentchüss:!ge Energte 

verkauft oder die benötigte Energie gekauft werden, Eriöoo können b01$pie:swcise 

dann entstehen, we:'ln die Ausgleichsenergiemenge zum Abbau des Übe:'schusses 

größer ls.t als Oie Ausgteichseriergiemenge z:um Schließen der LOcke. Frlöse 

entstehen auch 4ann, wenn der Ver~ufsprels höher ist als der Kaufpreis. Die 

Beschlusskammer aeht da.von aus, dass sich Kosten und Ertase im Zeitverlauf in 

et-we eusg!eichen. Aus diesem Grund hält es die Beschlusskammer fUr sachgerecht 

zu Gunsten wie zu Ungunsten des NetmWe1beT$ kcioo Erlöse oder Kns:en bei der 

Bestimmung des Ausgangsniveaus zu berOckslchtlgen 

1.1.1.5. 

D!e Aufwandungerr anerkannt 

1.1.2..- Autwenliungen mr bezogene Lels1ungen 

Unter den Auf!.ve.ndungen ffir bezogene Leistungen sind insbesondere 

Aufwendungen an vorgelagerte Netzbetreiber, Aufwendungen für Blindstrom, ft1r 

überlassene Netzinfrastru<tur, för s!ng:ulär gent:tzt:e Betriebsmittel, ftlt durch Dritte 

erbrachte Betriebsführung und itr durch Oritte erbrachte l/J:artungs- und 

lnstandhaltungsl:els1ungen dargestellt. 

~ iO­
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1.1.2.1. Aufwendungen an vorgelagerten Netzbetreiber 

Der Ansatz der Aufwendungen an den vorgelagerten Netzbetreiber ist aus der 

Anlage 1 ersichtlich. 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen auch folgende Aufwendungen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität (1 .1.2.1.a.) 

• Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (1.1.2.1.b.) 

• Aufwendungen fOr unterspannungsseitige Messung (1.1.2.1.c.) 

• Aufwendungen für Blindstrom (1 .1.2.2.) 

• Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel (1.1.2.4.) 

1.1.2.1.a. davon Aufwendungen für Netzreservekapazität 

Netzbetreiber haben die Möglichkeit. Netzreserve beim vorgelagerten Netzbetreiber 

zu bestellen und in Anspruch zu nehmen, um höhere vorgelagerte Netzkosten 

aufgrund von Leistungsspitzen wegen des Ausfalls von dezentralen 

Erzeugungsanlagen oder von Betriebsmitteln 2u vermeiden. Es besteht also ein 

unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Jahreshöchstlast und den 

Aufwendungen für Netzreservekapazität. Die in der Erlösobergren2e enthaltenen 

Ansätze sollen wertmäßig dem Betrag entsprechen, der dem Netzbetreiber vom 

vorgelagerten Netzbetreiber für die Vorhaltung und Inanspruchnahme von 

Netzreservekapazität In Rechnung gestellt wird. 

1.1.2.1.b. davon Aufwendungen gemäß § 14 Abs. 2 StromNEV (Pancaklngl 

Die Position ergibt sich aus vertraglichen Vereinbarungen 2wischen Netzbetreibern, 

die direkt miteinander verbundene Netze der gleichen Net2- oder Umspannebene 

gemäß § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV betreiben. Der Leitfaden der Beschlusskammer 8 

zur Findung sachgerechter Sonderregelungen in den Fällen der Kostenwälzung nach 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 StromNEV ist zu beachten. Der Nachweis, dass die 

Voraussetzungen für die Anwendung des § 14 Abs. 2 S. 3 StromNEV vorliegen, ist 

durch den Netzbetreiber zu erbringen. 

1.1.2.1.c. davon Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung 

Bei unterspannungsseitiger Messung wird durch den vorgelagerten Netzbetreiber ein 

Aufschlag auf die Arbeitsmenge oder den Arbeitspreis vorgenommen, um die mit der 

- 11 ­ -12 ­

Transformation verbundenen Stromverluste zu decken. Die korrespondierenden 

Erlöse des vorgelagerten Netzbetreibers werden bei diesem bei der Bestimmung des 

Regulierungskontosaldos abgeglichen. 

1.1.2.2. Aufwendungen für Blindstrom 

Durch lange Transportwege oder durch den Einsatz von Kondensatoren oder Spulen 

kann es zu einer Phasenverschiebung kommen. Bei Einsatz von Spulen tritt nach 

Anlegen einer Wechselspannung der Strom verspätet auf (induktive Blindleistung). 

Bei Kondensatoren tritt sofort der gesamte Strom auf, die Spannung muss sich aber 

erst aufbauen. Legt man Wechselspannung an, eilt die Spannung dem Strom nach 

(Kapazitive Blindleistung). Werden bei der Phasenverschiebung Grenzwerte 

überschritten (i.d.R. Phasenverschiebung 25', d.h. Wirkleistung • 90 %), muss der 

Netzbetreiber ein Entgelt an den vorgelagerten Netzbetreiber bezahlen. 

1.1.2.3. Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur 

Unter der Position .Aufwendungen für überlassene Netzinfrastruktur" sind 

regelmäßig die sog. Pachtentgelte für die Überlassung betriebsnotwendiger 

Anlagegüter zu erfassen. Solche Aufwendungen entstehen dann, wem der 

Netzbetreiber ganz oder tellweise nicht Eigentümer des entsprechenden 

Anlagevermögens ist, sondern Ihm dieses aufgrund einer schuldrechtlichen 

Vereinbarung (.Pachtvertrag") vom Eigentümer zur Nutzung, d. h. fOr die Zwecke des 

Netzbetriebs, überlassen wird. Die aus der Überlassung des Anlagevermögens nach 

§ 4 Abs. 5 StromNEV resultierenden Kosten („Pacht2ins") sind nur bis 2u der Höhe 

anerkennungsfähig, wie sie anfielen, wenn der Netzbetreiber Eigentümer der 

Anlagen wäre. Maßgeblich sind somit die Kapitalkosten des durch den Verpächter 

eingesetzten Kapitals (Abschreibungen, Zinsen und Gewerbesteuer). Für die 

Kalkulation ist damit die Kapitalstruktur und der Gewerbesteuerhebesatz des 

Verpächters maßgeblich, Fremdkapitalzinsen und Baukostenzuschüsse sind zu 

berücksichtigen. Grundlage der Prüfung und damit einer Anerkennung von Kosten ist 

der eingereichte Verpächterbogen. 

1.1.2.4. Aufwendungen für singulär genutzte Betriebsmittel 

Nach § 19 Abs. 3 StromNEV wird für bestimmte Ausgangssituationen (singulär 

genutztes Betriebsmittel) ein gesondertes Entgelt definiert. Es handelt sich um ein 

singulär genutztes Betriebsmittel, wenn .ein Netznutzer sämtliche in einer Netz- oder 

Umspannebene von ilm genutzten Betriebsmittel ausschließlich selbst nutzt". Das 



kann z.B. ein Transfurmator sein, der nur von einem K:.:nden ge:"!Utzt wird u;,d cer ihn 

ir.it dem 380-kV-Höohstspannungsnetz verbindet lh dTesem Fall wird e~ nach den 

geseiz!Jchen Vorgabf:'l zur Bestimmong efoes „angemessenen F'ntgelt,;;'' erm'tte:ter 

Wert festgelegt 

Bel AufWendunge.n für singulär gepu:zte Betliebsmitt&I hsndelt es sich dem Grunde 

nach um vttrgolagcrtc Notz!.<osten lm Sinne des § 11 Ab$. 2 s. 1 Nr, 4 ARagV, 

1.1.2JL 	 Aufwendungen flir durch Dritte erbrachte Betriebsführung 

Attfi!lf<FKlung:en fCv durch Dritte etf:nacbte Betriebsfühn;r;g betreffen reg:eltnäßig 

Vertragsgestaltungen ausgelagerter Betriebskosten, Oie durch Dritte ertiracl:rten 

Oienst!e1stungen ~rnd oceh § 4 Abs. 5a StrornN2V maximal ln der Höhe anzusetzen, 

wie sie amlclen, wenn der Ne.tzbetreibe~ die Le:rstungen selbst orbtlngon würde, 

G~und!age der Prüfung der durch verbundene Unternehmen erorachten 

Belriebs!'ühRlng Ist der }eweils ~lngereichte Diensfeistungsbagen fUr d1e sieben 

wertmäßig größter Die'lStleistungsvertrflga rnil verbur:denen Unternehmen L 8. d. § 

6 b l\bs. 2 EnWG. Maßgeblich für dte Anerkenni.;ng der durch die Olenst eistung 

veruroach1en Kosten s:nd somit die Kalku,ationßm~!3.$t.lbc nae.'1 der StromNEV. 

DarUbe~ hinaus müssen die Dienetle\stungsver!täge einem Fremdverg!eichsmaßstab 

slandha:l.!erL Die Marktgerechtigkeit der in A:iEafz gebrachten Vergütungssätze ist 

vom Ne1zbetreib~r darzulege'l und zu bewe[seo. L d. "· hat der Netzbetreiber in 

nachvoliziehbarer V<Jelse zu dok.imentieren, dass er f::lrelsvergle1che anges~ellf hat 

bzw. die Vergsbe von orenstlei:stur"!gsat:fträgen im Wege der Ausschrelbu119 erfolgt 

ist h.;den darf die durch Dritte erbrachte Betriebsführung KOstenseltlg f\atürlk:h nicht 

den \>'Vert Obersteigen_ cer zuvor bei eJgerer Bewirtschaftung dL:rchgrifi'. 

1.1.2.S. 	 Aufwendungen fi.fr durob Dritte erbrachte Wartut'lgs~ und 
lnstandha:ltu11gstetstttnge11 

fllr die Auf\vendungen fOr durch Dritte erbrachte \Nartu~s-- und lnot:indhaltung$­

leistungen sind die gleichen t\ltaßstabe heranzuziehen wie mr Aufwendungen fUr 

durch Drifte erbrachte BetrlebsfllJvong Es gelten daher die Ausföhr~gen zu i 1.2,5 

1.1.2.7. 	 Sonstiges 

Der Netzbetreiber gemacht

1,2, Personalkosten 

Personalkoste11 setzen $Ich aus den Kosten rur Gehätter und löhne (Lohnkosten}, 

aus den Kosten fOr sozla•e Avf:l.vendungen gem. § 2.75 II Nr. Sb HGB 

(Arbeltgebcronteite an der Unfal!verstcherung und ScziBhrersicherung (Angestellten-, 

Aroeiterrenten-, KnapPscnatta~, Kranken-, Pf:ege-, Afbei1slosenversicher~.mg}) und 

aus den ftefwilllgen Perscnalnebenkos\en gern. § 275 il Nr. 8 und UI Ne 7 HGB 

(Aufwend:Jngsn für Altersversorgung und rur Unterstützung, z.B. Zuschüsse an 

Pensionskassen, Grafifikationen, Werkküchen, Werkswohnungen, Untarstotzungs­

einrlchtungeri, Ausgaben fü1 kulturelle und spcrt!lche Förderung \!er Belegschafts· 

mitgliader) zus:ammer:. Anerken'lung_sfil:hl,ge Personalkosten mJsseri sJon «nmer auf 

einen Arbeitnehmer des Stromnetzbetreibers und das Jahr 201 ~ beziehen. 

1.2.1. Löhne und Gehältet 

Unte: der Position Löhne und Gehälter v/efden dle Bruttobeträge da Arbeiiserrtgette 

zusarnmen-gefursst Zu Löhnen und Gef'ältem gehöron alle Vergütungeri, die die 

Be!egschaftsmitglieder (Arbeiter und Anges1ellte) urid Geschäftsführer sowie 

Mitgt~eder des Vorstands erhalten, gleichgültig in welcher Form sie gewährt werden, 

also auch Sa:>ttbe;::Oge, Aufwandsentschädigungen etc. Die Buchting 1111n Löhnen 

tmd Gef';äli:em erfolgt auf bes. Aufwandskanten als Tell der Personalkosten. Belege 

für berechnete und gezahlte Löhne u'1d Gehälter l<Onnen Lo-hnLsien und 

Getta:tsllslen s:eirt. 
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Der Betrag ist in der Regel der Gew!:nn- und Verlustrechnung zu e~1r.ehmen, 

enm-ecter 

belm Gesamtkostenverfahren unter Personalauf..vand, getrennt in 

(1) Löhne und Gehälter SO'l/\e 

(2J 	 soziale Abgaben und Avfllrenrlungon fUr Altersversorgung und fü:r 

Unterslütz1.mg 

oder 

• 	 be:!m Umeatzkcys:enverfahmn: separiert aus den Posilionen 

Horstzdltmgskootcn, VettrJebs~ und Vew1~ltungskoster.. 

Kosten aus der tm gesetzlichen Rahmen ausgeübter Betriebs~ und 

Perscnalratstätlgkeit Kcsten aus der Beruftat;sbildung und Weiterbfidung Im 

Unternehmen und Kosten von Betriebskindertagesstätten für Kinder cer !m 

Netzbereich besch6ftlgten Be1r:ebsa.ngeht.irigen betreffen teilweise Lohnbestandte<le. 

Diese Positipne;i sind unter ~ .2. ~. aufgefül-·rt Keinen Lohn stellen hingegen 

betriebliche und tariflfertra};llche Veretnbarurigen zw Lc'mzusatzleistungert dar, 

001,velt diese ITT der Zeit vor dem 3t. Dez. 2008 abgeschlossen worden sind, Dfese 

Positbn ist daher regelmäßig neu zuzuordnen, Boi allen Pool:.lcnen ist zu beachten, 

dass die Kosten das üb!lche Maß 11c~t Ubers.cnrel1en dürfen, 

1.2.2. Sozlate Abga!Jtl'l und Aufwendungen f!lr Altersversorgung und für 

Unte-rstü~n:g 

Die Pos~on setzt sich zt,;$<'.\mmcr O:\J$ J\utwendungen gern. § 275: II Nr. 6b HGB 

{Arteitgeberanteile an der Unfallversicherung und Soz:la1Vel'S1ch-erung \Angestellten~, 

Arbeite.nenten-, Knappschaft.-;-, Krankerr, Pflege-, Arbeits1osenve.'3fcherung}) und 

aus den fr~Jv.IU!gen Peraona!nebenkos.ten gern. § 275 II Nr_ B und til Nr, 1 HGB 

{Aufwendungen f~r Af1ersversorgung und für Unterst!Jtzung, z,R Zuschüsse an 

Pensionsksssen, Gratifikationen, l/Jerkküchen, Werkswohnu>19en, Un:ierstGtzungs­

einrichtungen, Ausgaoon für kulturelle- urid sport:km:e Förderung der BelegsctlaftS­

mitgtteder), 

1,2,2,1 Altersversorgung 

Gern. § 275 ll Nr. 8 u~ ll! Nr. 7 HGß kön16n Aufl.vendun:gen: für die 

Al1efS.versorgung ::ter Netzmitalbelter entstehen; die ggf. für dfe Kal<;ula1!0P von 

Bedeutung sind. Der Effizier:zgedanke vcshW:dert jedoch die Ooema"ll11e Jeglicher 

At.fwendung:en in die Betrachtung. Peraona:zusatzkooten {Soziale Abgaben und 

Aufwend:..ingen für ."\Jtersvel$orgung und für Unterstützung} sind der HChe nooh 

anerkennurig~fäl1ig, VJenn sie zti den Personalkosten in eirem angemessenen 

VsrhäJtnis steh$lin, Ein efflz!enter und atrukt!Jrel1 verg:eichbarer Netzbetreiber (§ 21 

Abs, 2 EnWG) ist un~er 1/'JE:ttbewortsgeeiehtspJnkten gezwungen, sich a:n den lm 

Wetlbewerb über den Erlös durchsetzbaren Peraonalzusaizkostoo zu otlentfe(et'I 

lnsbesönder-e difl b.:trieblichen A!tersversorgungsmaßnahrren und Aufv1endungen 

filr Vorruhestar:dsregelungen wetden dadt1rc!l auf ein tveftbewerblk.~ Maß 

begrenzt Dle Ansprtlctla der Arbei1nehmer seibst werden durch diese Prüfung nicht 

betroffen, 

Die Ftnanzmlttel der gesammelten jäh:rllchen ZUfGhrongen zu den Rückstellungen fü1 

Altersversorgung und Pensionen sitld bei der Kalkulation Netzkosten m!ndertld in 

Ansatz zu bringen. siehe hierzu 3,1.4.2:1. 

1.2.2.2 Soziale Abgeben und sonstige Aufwendungen 

Kosten für so:da!e Abgaben bzw, sonstige Aufwendungen yem, § 275 JI Nr. 6b HGB 

{Arbeitg:eberantei!a an der Unf.alfvers!cherung urid Sozialversicherung (Anges1ellten-, 

Arbeltcrre1t1Jn-, Knappsohats-, Kranken-, Pflege-, Arbei!:s1osanvers!c:herung}) slrid 

ggf. beröcksi'chligungsfähig, fnsofern de entsprochencten ,t\if,wendvngen dem 

E1Tulemg:edanken Rechriung traGen. Der Effizienzgedanke verhi~dert jedoch die 

Übernahme jeglicher Avrwendungen ir die Betrachtur.g 

1.3. Zinsen und ähnliche Aufwendonge-n 

Ftemdkapfta!Zinsen sind gemäß § 5 Abs. 2 StromNEV in lhrer tatsächlichen 

Autwa;idshöhe ru berücksichtigen, hbchstens jedo::h in der Höhe 

kapiia1matkmblfr:!'1er Zi:isen filr vergleichbare Kreditaufnahmen, Mit dem ;;::'.'reiten 

Halbsatz dieser Regelung hat der Verordnungsgeber § 4 Abs, 1 stromNEV 

konkretisiert, naeh dem b1lanzle11e ur.d kalkulatorlsciie Kosten des NeU:betriebs nur 

Insoweit anzusetzen sind, als $\e den Kosten eines effrn:ien1en und strukturell 

verg1elch0aren Netzbetreibers entsprechen, 



Dabe! Ist auf die Kfedltbedlngt:ngen Im Ze!tpunkt der Aufnahrrte des- jeweiligen 

Kredites abzustclJen_ Zwar kann es vorkommen, dass eine Kradlta:.Jfnahme sl:i'l im 

Zeitverlauf als nicht vorteilhaft erweist, weil das Marktzinsniveau nach de' 

Kreditaufnahme gesunken lst Ex anle ist aber eire $nlChe Entw1cld\Jf•9 ifl der Regei 

nicht sicher erkennbar, tm ZwelWI hat der Nefzbetre:ber Carwregen, dass seine 

indivkiuel1en Kred!tkondltione:1 lm Ze1tpunl\t der Kreditaufnahme-den dama!s gU11igen 

Kredltkörtditicnen entsprachen. lur Prüfung der Angemeescnheft sind hierfUr 

Piausibilisien.mgszlnssatzreihen von der Beschlusskammer "~rangez:ogen worden 

die erhöht urn erner: Relevanzabstacd die ZJnsreihe (vgl. ALsführungen zur 

~igenk:apltalvsrz!nsung) widerspiegeln, die sich an § 7 Abs-, 7 stromNEV orientiert 

Sotrlt G:fgeben sich die P:ausit>Uis1erungszin$St1tareinen $/US dem Mittelwert oor 

Dcmschen Bw1desbank \teröffentßcnten Umlaufsrendite fcstverzlnsllcf'ier 

\'Vertpaplere 1r!ändischer Emittenten - An1elhen der öffentflchen Hand, der 

Utnl<'!Ufsrendi!e f!.3$Werzinslicher Wertpa1:Xere ln:ändls:cf>er Emittenten -Anleihen VQ'1 

Unternehmen (Nlcht-MFls) und der Urtilauf;;rendile inländischer 

!nh:aberschu!dve;schrafbungen - Hypothekenpfandbriefe 1.m:d der Addltlon alnes 

Relevanzabstandes in Höhe von 0.1%. Kreditkosten. die aus einer Kreditaufnahme 

l"it Festzin$vereinba:rung resultieren, sind grundsätZlich anzuerkennen, auch wenn 

zwischen.zeltlfch das Marktzinsnf\leau niedriger liegt, es s-el de-tni, dass e:ne 

Umfff'.anz1erung unter ßeröcksich:tlgung etvvaiger Vorfalligkeitsemsc1lfidlgwgen 7U 

t,Jeringeren Kredl!kostsn führen würde, 

Die im T$bellenbl:ali „Aö" Oar!ehenssptegel 11" von dem Netz'.:lelrelber eingetragenen 

Beträge fO:r ~Zinsen und ahnflche Aufv1endungerf werden mlt Hl!fe der genannten 

Jahrasindividuell$n Zt1ssatzre!hen p!ausibifu>lert Die Beschlusskammer geht davon 

au$, dass d:le zt. der. genannten Betragen korrespondierenden l;ru;eätze überhöht 

sind, wenn diese Ober den Piauslb!llslerungsz!nssatzrelhen liegen, fn <.liesem Fall 

wird der jeweilige von der Besch!ueskammer ermittelte Referenzzinssatz zur 

ßesHrnmung der anzuerkennenden F1emdkapitalzh'1Sen verwendet Um die 

dur~hschnJtt!lche Zlnsb-e1astU!)g des Ka~nderjahres 2011 f<:stzuste:Uen, wird anhand 

der Angaben im Tabsrenb-!att ,/J,._5, Darlehenssplegsl 11" tudl9!TI des d:urchsciln!ttl!Ch 

gebundene Kapital des Kalsndarjahras 2011 tur das JeWen!Qe Darlehen 

herangezogen. 

Die sich aus den elnzelnen Un1erposiiionen det Position ,1.3. Zinsen ttrtd ähnliche 

Beträge" ergebender Kfuzungsbeträge werden itereinfa:chend in der Poo-!t:on "1.3,3. 

gege-nOber Kredlünstltuten" ln Summe verbucht. 

1.3.1. gegentlberverbundenen Unternehmen 

Kreditaufnahmen des Netzbetreibers bei assoziierten Unternehmen bedürfen $b"lts 

einer kritischen überprtfüng. Dlas gilt sowohl hinslchtlich der Krec!tkosten a!s auch 

der gewählten Zinsbindungsfristen und der aufgooommon Volum:na. Es gelten auch 

Insoweit dle zuvor beschrieberen Grundsätze. Bei der Kre-Ottaufnahme des 

Netzbetreibers bel einem assoziierten Unternehmen ttlffl /edoc'1 den Netzbetreiber 

eine verstämts NaCf,\veislast hinsichtlich der MsrktOblichkeit der KreditbedingtJngeo 

1,3,2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Be.teillgungS-\lorhältnls b~teht 

Es gelten die Ausfüh1ungen zu Ziffer 1_3. und 1.3.1. entsprechend. 

1.3.3. gegerulber Kreditinstituten 

Zinsen für K~eoitaufnahmer. von nicht mit Nettbetrelberr verbundenen Kredl:lgebetn 

sind grunds8tzllch zu berückS!ci1tigcn, es sei denn dass dem Netzb-etre!ber 

günstigere Kred:taufnahmemög!ichkeiten lm Zeitpunkt ccr Kreditautnahme zur 

V€rl'Jgong standen Som:en slch bei der Prüfung entsprechende Ar.ha:itspunKte 

ergeben, muss der Netzbetreiber darlegea, <lass keine gUns:iGere: 

Finanzierungsmöglichkeit bestand. 



1.3.4. Sonstiges 

Zu der Thematfl< Röc:'.\stellungen siehe die Ausfftht:Jngen omer 3.1.4.2.1 

1.4. Sonstige ß~t}m 

Betriebssteuerr. sind alle Steuern. d:e l:l dor Steuerbilanz abzugsfähige 

Betriebsausgaben sind. Die kalkuiator:sche Gewerbesteuer gemäß § 8 StromNEV 

stell:t keine Betriebssteuer der 

Oie VQm Netzbetre:ber geltend gema-chten 

~narkannt. 

1.5, Sonsiige betrle-blfche AUfVlendungtn 

Die sonstigen bet:Jeb!ictien Allfwendungen beinhalten aufwandsgleictie Kost~n für 

Konzessionsabgaben, M!ete11, sonstt:;;e Paclrt?Jnsen, sonstige LeasJn_graien, 

GebOhren und Beiträge, Versfchen.n-,gtm. Bürobedarf Drucksachen und 

ZeHschriften, Post und Fracht,. Rechts~ und Beratungsleistungen. Sponsorirg, 

Werbung, Spenden, Reisen und Allstösungan, Sswlrtung :.md Geschenke Wartung 

und Instandsetzung, Einzolwertberichtlgungen und At>sch.re1bungoo auf 

Forderungen, Zahlungen an S~ädte öder Geme1rnien nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 

StromNEV sov,tie für Sonstiges, Die Beur1eilung der Sachge:-echtigKeit und Efltdenz 

der ie\vel!lgen Kostenansätze sind efner Eir,zeJfei1prUfur1g vorbeha!ten. Soweit 

abweichende Aspel<tS'! m;:Ier veraltgemeinenmgsfähige Grundsätze bei der Prüfung 

berücksichtigt W\lrden, sind diese Im Folgenden ergä:nze-nd erlätttert 
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1.5.1. l<onzessionsa.bgaben 

Konzess!O"t$äbgaben sind E.ntgette, die Energleversorgungsuntemehrnen filr die 

Einraumung des Reehts zur Ben..itzung öffentl!cher Verkehrswege für die Verlegung 

iJnd den Betrieb v:m Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung V<ln 

L..etrlverbra.uchem 1w Gemeindegebiet rn:t Energie dienen, en1richten (§ 48 Abs. "· 

EnWG). Oie Position ist ertiags~ (s.uJ tu1d aufwandssellig zu neutralisieren (Ar:satz 

ln jewetts gleicher Höhe). 

1.5.2. Mieten. soni;;tige Pachtzinsen, soostige Lcasing.rateri, Gebühren und 
Selträge 

lt!. dieser P-0smon sind die für den Betieb eines E!ektrlzitätsversorgungsnetzes 

betiebsrot\vendigen Kos:eri für MJ.et1!1n, sonstige Pachtzinsen, sonstige 

Leasingrater„ Gebühren und Beiträge zu verbuchen, Dle Verc!ribarung rna:rkttlbllcher 

1.5.3, Verstchcrungen 

1.5A.. Bürobedarf, Drucksachen und: Zeltschrfften 

In dieser Posrtton Sind die für den Betrieb eitles E!ektffaf1:Stsve1&01!.Jungsnetl:es 

bctrlebsnotwendigen Kosten für Bürobedarf, Drucksachen und Zeltschr;ften zu 

1.5.5. Postkosten, Frachtkostet1 und ähnliche Xosfen 

in diasar Pos111on sfn:::l dfe für den Betrieb eines Eleki:rfzlt8isversorgungsnetzes 

betriebsnotwendigen {P<lrtc-)Kosteri für Post, Fracht und ähn·l:tle Lelstvng:en zu 

1.5.~L Rechts- und Beratungskosten 

Reehts- und Beratungskosten rnUssen einem Fremdvergfeicfisrnaßstab siandhatten, 

Die Netzbetreiber sind verpflichtet gerade im Bereich der fortlaufenden 

Mandatfe:rung vo1 Beratungsleistungen günstige Konditionen ;au vereinbaren bzw 



Preisver(l!elche snzuste!le;t Für andere Beratungskosten L'il in:sbesuncere 

darzulegen, dass dh~ Beratungsleis:Ungen slnnvolte Berat.m:gsinha!te umfassen :..md 

die vereinbarten Vergütungen dem Marktniveau anu;preehart. Alte Berstunss­

ieistungcn müssen sich altf den Nc'!Zbcl.riob oez.lehen, daher ist auf die Abgrenzung 

zu anderen Aktivitäten zu :achten. 

1.5.7. Sponsoring, Werbung, Spenden 

Bei den Aufwendungen für Sponsor~ng, Werbung und Spenden f.ande:t es sich 

genera:J um Ko$ten, die '<einerlei Sez.ug :;:um Neizbelr!eb auf>.\toisen \vgl § 3 Abs, 1 

S, 1 s1romNEVJ, Sponsoring, Weroung und Spenden s1nd, soweit sre als 

Kwndenblndungsinstr~n~e eingesetzt werden, ln der N:etz-entge!tka!kulation nfch1 

bc-rückSlcht!gungsWhig, /',U$ der nalli!'Hctten Monopolste!luns des Netzbetreibers 

ergibt ßk.:h, dass solche Aul\'vendungen fhren im wettbevterbllchen Jml'efd 

bestehenden Zweck in der !\itonopolsituation von vomeherein n;cht erreichen ktlnnen, 

ca die Netznutzer regelmäßig keine Wahlrnögi!cl-lksit zwischen konkJ.Jrrle~enden 

Netzbetre!bern haben. Der mit Werbeakt!vll:äten ve~bundene lroagegew!tln Ist ­

bedingt dum'ri das Monopo~ c:nes Netzbeueibers für de:i Elektrizitätsnetzbe1rieb 

nicht erfurderllcn. Die Vorteile, oofem sie nicht ohrehili Ideeller Natur s:nd, rter;;en 

eher beim assoziierten Vertrleb l-fier1cn werden A:.rl\1vendungen für sog. Aufga;ben­

nrientierte Kommonlkatio'l (Persor.alwerbung, gesetzliche Veröffenfäc:iungs~ 

pflbhten etc.) nicht erfasst 

1.5.a. Reisekos1en und Auslösungen 

in dle$er Position sind die für den Betrieb e1nas Elektnzltäts:versorgungs!"1etzes 

betriebsnot>nendigen Kosten für Reisen und .l\uslös:ungen zu verbuchen, 

1.5.9. Sewirtung und Geschenke 

In dieser Position s:nd die für den Betrieb eines E!ekfriz,wtsversorgungsnetzcs 

nachweis!loh tetr!ebsnotwendlgen Kosten für Bewirtung unO Gesohenke zu 

verbuchen. Der N~tlbetreiber hat fJ:r Bew:rtdng unrl Geschenke insgesamt -einen 

1.5.10:. V\fartung und Instandsetzung 

ltl: dieser Pos1t1on sind die für den Be1riet:i eines ElektriZ:itätsversorg:ungsnetzes 

betriebsnotuendigen ><ooten fUr Wartung und Instandsetzung zu verbuchen, Bei der 

Wartung und Instandsetzung: :st von kontinu:erlichen Prozessen langletiiger 

\AJirtschaftsgüter auszugehen 

1.5.11. Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen auf Forderungen 

Efnzelwertt:ierichtlgungcn und Absehte1bungen out Forden.ngen slrd nur dant1 

berückslchtigungsfähig, wenn sie eindeutig dem Netzbetrieb zi..geordnet werden 

können b cer Regel sind dies Abschreibungen auf nicht ge!alsfete 

Hausanschlusskosten ur-d BaU'<oStenz:uschüsse SCN-ie Elntelwe<tberichtigungen und 

,ö,bschrelbungen aufg'Und der ZaNungsunfäh!gkel~ eines Hänclers, In keinem Fall 

können Forderungsausfälle ces Vertriebs gegen EndkunCen: an:e~lig Jns Netz auch 

LR.v. Paw.~chatwertbtirlci1tl~ur19e-r\ gesehlüsse11 werden, Das Rfs!ko 00$ 

Fcrderurgsausfaas der Endkunden irägt der ,.assoziier1e" Vertrieb_ Bestünde die 

Möglichkelt Forderungsausfä!le anteilig auf rlen Netzbetrieb zu übertragen, würde 

dies zu einer Ch.iewu?ventionierung und 8ensdrtei1i'guf19 von Dritthändlern fGhren, 

da der Netzbetrieb Keine forderungs~H.S'iH:e: von Dritthändlern übernehmen WOrde. 

Kosten, die unter de~ Position Einzelwertberichtigungen und Abschreibungen a...if 

Forderungen gel~t"!Ci gema::tit werden. sf~d im Übrigen nur dann 

berücks~htigungsfäh!g. wenn es sich um Abschrelburtgan aUf ur1elnb"ing;lctte 

Fon::!erungen handell Ureinbringliche Fo~rlerungen liegen vor. wenn es sich um 

einen endgültiger1 f1rderungsausfall 'landelt, d. h die Beitreibung des 

Forderu19sbetrages erfolglos E1b9eschlo.ssen wurde (bspw. fruchtlose 

Zwangsvolis1reckung oder Insolvenzverfahren mangels Masse eingestent). Darüber 

hinaus steht die Extstenz ei:--ier Versii::hef\.lng gegen Forderungsausfälle einer 

Kostenanerkennung von Aboohreibungen auf uneinbringliche Forderungen entgegen. 

Das Vcrt!eg.an U'.i<":inbringlicher f orderungen Ist vom Netzbetreiber ausführ1k:h, umer 



Nennung der Firma das :Jebitors, der Höhe da$ Forder..mgsausfa!ls,. der 

dJrohgef~hrten Maßr.ahmen im Rahmen der ve;suchten Beitreibung etc. darzulegen, 

1.5.12. Zahlungen an Städte oder Gemeinden nach Maßgabe \IQn § !5. Abs. 

4StromNEV 

!n a!tset Pcsltion slnd dle hhlungen an Städte oder 3emelnden nach Maßgabe von 

§ 5 Abs. 4 StromNEV z:u verbuchen. Bei dieser Pos.lt-On handelt C5 sieh um daueft,äft 

nicht beeinfiussOOre Kootem g:emäß § 11 Abs, 2 S.1 Nr.Ob AReg_V. 

1.5.13. Sonstiges 

1.5.15. Berufsausbildung und Weiterbildun~ im Unternehmen 

2. KaJkulator!sche Bewertung des Sach:anl~everm5gens sowie Ermittlung 
der kaliwlaior!s.chen Absc:hrelbungen 

Planmäßige oder außerplanWßige Wertminderungen von Vertnögensgegc;i1sfäriden 

werden tn der Absct,relbung erfasst D!e für die Netzentge!tka!kulatlon rraßgebllche 

Abschreibung ist jedöch anders ats- bci aJf'/tandsgteiohen Kcs1en 1m Sinne der§§ 4 

und 5 Strotr,NEV nicht wertmäßig aus der GuV i:lbertragbar, Diese wird stattdessen 

auf G;undlage des § 6 St:ramNEV rein ltafkulatorlsch ermitlelt und ersetzt somit Cen 

handelsbifanziellen Wer! Damic wlrd die Gewährleistung efi;es langfristig ange'egten, 

leistungsfähigen und zuverlässigen Netzbetriebs gestchert; Dfe \'IJ'erWJ!noerurig der 

oetr1ebsnot\\>endigen Af,!agegüte: ist als 1<osienpositior. bei cer Ermittlung dar 

Netzkosten in Ansatz zu br!nge11 (§ 6 Abs, 1 S, 1 StromNEV). 

r.ut d:e Ermittlung der Kalkulatorischen AOOd\reibungoo und der kalkulatorls:ahen 

Eigenkapitalverzinsung: ist die Besi:immt;ng der kalkuiatortschen Res:>vcrte ces 

Sachanlagevermögens erforderlich. Bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen ist ge'näß § fl Abs. 1 S. 3 StromNEV zu unterscheiden nach 

Anlagesütern, die vor dem 01.01.2006 akttvrert wurden (Altanlage}, und 

Ar'rlagegütern, die sb dem 01,C\.2000 aktiviert wufden (Netian1age), 

Bei Altanlagen werden für den elgenfinanzierten Anteil des Aniagevermogens 

(maximal 40 %} Tagc$OOUWCrte als Basis für die weiteren Berechnungen 

herangezogen(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr, 1 StromNEV), Die Tageweuv..·erte: wercen tn:tters 

Indexierung der historischen Anschaffungs- und Herste!kingskosten ermittelt. Für 

dsn fremdfin121ni.:erten Anteil des Anlagevermögens bf!tlen die jeV'li"ellige'1 historischen 

Anschaffungs- und Herste!fungsk:osten OOn Ausgangspunkt ftl:r die weitere 

Y.tettermlttlung (§ 6 Abs. 2 s. 2 Nr. 2 StromNEV). 

Die kaikulator!schen Abschreibungen der Neuanlagen sind gem § {J Abs, 4 

Stro:mNEV ausgehend von den je'tte~!gGr'i historischen Anschaffungs. und 

Hersteliun:gskasten nach der linearen 1\b:schretbungsrr.ethode jahr:asbezogen (§ 6 

Ab$, 5 S. 3 und 4 Strorrtt-4EV} zu e®itlelr, 

Dementsprechend sind zunächst die originären historischen Anschaffung;r unc 

Herstellungsk::isten z:u ldentifirieren. Netzkäufe und verglelchba~e Fa!!Qestaltungen 

dü~en nicht dazu führen, dass diese Berechnungsgrundlagen verfälscht werden 

Daher ist slcher;ws1elte11, daS<$ derart~e Wer'.ansätze nicht an die Stelle der 

originären Anschaffungs- und Herstellungskosten trete~ und d~ Meldungen der 
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Anschaffungs- und Herstellungskosten von eventuellen Kaufpreisen etc ggf. 

bereinigt werden. Anschließend sind aus den originären historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten mithilfe von Preisindizes Tagesneuwerte zu bestimmen, um 

die eigenfinanzierten Abschreibungsanteile der Altanlagen berechnen zu können. 

Aus der gewichteten Bestimmung der Anschaffungsrestwerte der Altanlagen zu 

Tagesneuwerten und zu Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den 

Restwerten der Neuanlagen wird schließlich die kalkulatorische Jahresabschreibung 

bestimmt. 

2.1. Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind in § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV legal definiert als die im Zeitpunkt ihrer Errichtung erslmalig aktivierten 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

Entscheidend bei der fOr die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist, dass sie 

den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen [vgl. § 6 Abs. 3 

und 4 StromNEV}. Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errichtung und Begründung 

der erstmalig aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese Vorgabe 

verbietet es grundsätzlich, Anschaffungs- und Herstellungskosten z.B. durch eine 

Rückrechnung anhand zeitnaher üblicher Anschaffungs- und Herstellungskosten 

unter Einbeziehung qualitativer Veränderungen des zu betrachtenden Gutes zu 

ermitteln. 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jeweiligen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des 

Sachanlagevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile 

betriebsnotwendig sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle 

Vermögenswerte, die dem Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestinvnl sind. 

Nicht betriebsnotwendige Vermögensteile sind nicht anzusetzen. Das Mengengerüst 

darf somit nur in Betrieb befindliche Vermögensgegenstände umfassen. 

Nicht aktivierten sondern z.B. Ober lnstandhallungsaufwand finanzierten 

Vermögensgegenständen fehlt die Ansatzfähigkeit schon dem Grunde nach. Da 

unterstellt werden muss, dass diese Beträge in der Vergangenheit schon wieder 

verdient wurden, ist der Netznutzer nicht durch erneuten Ansatz als Anschaffungs­

und Herstellungskosten zu belasten. Oementsprechood sind Ansätze der 
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Anschaffungs- und Herstellungskosten seit 2006 dahingehend zu beleuchten, ob das 

Prinzip der Bilanzstetigkeit bzw. der Bewertungsstetigkeit Berücksichtigung fand. Die 

aufgrund des Entfallens einer jährlichen Prüfung eröffnete Möglichkeit, 

Aktivierungswahlrechte stärker als bisher zu nutzen und lnstandhaltungsaufwand zu 

aktivieren darf nicht zu gestalteten Mehrkosten führen. Der ersparte Aufwand würde 

sonst zweimal zurück vergütet , zunächst in der nicht durch Effizienzsteigerungen 

unterschrittenen Erlösobergrenze und dann in Form erhöhter Kapitalkosten (sog. 

OPEX-CAPEX-Switch}. 

2.1.1 Übergang von Netzen 

Gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 StromNEV ist bei der Ermittlung der kalkulatorischen 

Abschreibungen für den fremdfinanzierten Anteil der Altanlagen und gern. § 6 Abs. 4 

StromNEV bei den Neuanlagen von den jeweiligen, im Zeitpunkt ihrer Errichtung 

erstmalig aktlvlerten Anschaffungs- und Herstellungskosten (,historische 

Anschaffungs- und Herstellungskosten") auszugehen. § 6 Abs. 6 StromNEV 

untersagt eine Abschreibung unter Null aufgrund des Wiederauflebens 

kalkulatorischer Restwerte, insbesondere auch im Falle einer Veränderung der 

ursprünglichen Abschreibungsdauer. Nach der ausdrücklichen Regelung des § 6 

Abs. 7 StromNEV gilt das Verbot der Abschreibung unter Null ungeachtet einer 

Änderung der Eigentumsverhältnisse oder der Begründung von Schuldverhältnissen. 

In den genannten Vorschriften kommt die eindeutige gesetzliche Vorgabe zum 

Ausdruck, dass ein Netzkauf oder vergleichbare Fallgestaltungen nicht zu einer 

Erhöhung der berücksichtigungsfähigen Netrlcosten führen darf. Insoweit hat der 

Gesetzgeber den Interessen der Netznutzer an möglichst geringen Netzkosten den 

Vorrang eingerä~t. Ihre sachliche Grundlage findet diese gesetzgeberische 

Entscheidung In dem Charakter der Energieversorgungsnetze als natürliche 

Monopole, die den Netznutzern regelmäßig keine wettbewerblichen 

Ausweichmöglichkeiten lassen. Die Vorschrift geht auch schon aufgrund ihrer 

systematischen Stellung den Übergangsregelungen des § 32 StromNEV vor. D.h. 

unabhängig von den zugnmde gelegten Nutzungsdauern, unabhängig von der 

Änderung von Eigentumsverhältnissen oder der Begründung von 

Schuldverhältnissen, darf kein Vermögensgegenstand mehr als genau einmal in 

Ansatz gebracht werden. 
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Für den Fall von Netzkäufen ist dementsprechend festzuhalten, dass ein Anspruch 

eines Netzbetreibers, bei der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerle den 

Kaufpreis für erworbene Netz.e zugrunde zu legen, nicht besteht (BGH, KVR 35/07 

SW Neustadt a.d.W„ Rn. 47 ff.). Nach § 6 Abs. 6 StromNEV dürfen die 

Abschreibungsgrundlagen nicht verändert werden, was bedeutet, dass das 

Abschreibungsobjekt nur einmal und ohne Erhöhung der Kalkulationsgrundlage 

abgeschrieben werden kann. Die Regelung des § 6 Abs. 7 StromNEV stellt überdies 

ausdrücklich klar, dass das Verbot einer Abschreibung unter Null auch im Falle eines 

Eigentümerwechsels gilt. Damit wird bei einem Verkauf eine Veränderung der 

Abschreibungsgrundlage explizit ausgeschlossen. Auch aus der vielfach 

herangezogenen ,Kaufering"-Entscheidung des BGH (BGH, KZR 12/97) folgt nichts 

anderes (so explizit für die StromNEV: BGH, KVR 35107 - SW Neustadt a.d.W. , Rn. 

47 ff.) 

2.1.2 Veränderung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Nach § 6 Abs. 3 und 4 StromNEV bilden die jewelllgen historischen Anschaffungs­

und Herstellungskosten den Ausgangspunkt für die Wertbestimmung des 

Sachanlagevermögens, insofern die in Rede stehenden Vermögensteile 

betriebsnotwendig sind. Zum betriebsnotwendigen Vermögen gehören alle 

Vermögenswerte, die dem Ablauf des Geschäftsbetriebs zu dienen bestimmt sind. 

Nicht betriebsnotwendige Vermögensteile sind nicht anzusetzen. 

Entscheidend bei den für die kalkulatorische Berechnung des Sachanlagevermögens 

relevanten Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagengutes ist es, dass 

sie den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechen (vgl. § 6 

Abs. 3 und 4 StromNEV). Maßgeblich ist also der Zeitpunkt der Errid1tung und 

Begründung der erstmalig aktivierlen originären Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Neubewertungen und Umbuchungen sind für die kalkulatorische 

Bewertung in der StromNEV unzulässig, um das Abschreibungsverbot unter Null 

nach § 6 Abs. 5 StromNEV und § 6 Abs. 7 StromNEV sicherzustellen. 

Dementsprechend werden in der StromNEV-Kalkulation - dem Gedanken des 

Ersatzes der HGB-Regeln durch die Kalkulationsvorgaben folgend - sämtliche 

Veränderungen, z.B. aufgrund erlaubter degressiver oder anderer 

Sonderabschreibungen, grundsätzUch unzulässig. Lediglich wenn ein Wirtschaftsgut 

die Sphäre der Regulierungsbasis durch Ausscheiden aus dem Anlagevermögen 

verlässt, ist die Berechnungsgrundlage originärer Anschaffungs- und 

­
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Herstellungskosten außer Ansatz zu bringen. A nalog sind auch sämtliche 

nachträgliche Veränderungen von Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht 

berücksichtigungsfähig. Diese gelten als neue originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten der jeweiligen Anlagengrvppe im Jahr der erstmaligen 

Aktivierung. Die einmal gewählte Nutzungsdauer und das ursprilngliche Zugangsjahr 

sind unverändert fortzuführen. um das in § 6 Abs. 5 und § 6 Abs. 7 StromNEV 

vorgegebene Verbot von Abschreibungen unter Null umzusetzen. 

Neben den originären Anschaffungs- und Herstellungskosten sind nach Maßgabe 

des § 6 Abs. 5 S. 2 StromNEV die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer für die Restdauer ihrer kalkulatorischen 

Abschreibung unveränder1 zu lassen. 

Die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten des Basisjahres 2004 mit 

den zum damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und Zuordnungen zu den 

jeweiligen Anlagengruppen wurden im Rahmen des BKB--051219 bereits geprüft und 

festgestellt und sind grundsätzlich unverändert fortzufOhren, es sei denn 

Anlagenabgänge mindern den Anlagenbestand. Umbuchungen zwischen den 

Anlagengruppen oder Veränderungen in den Zugangsjahren sind laut StromNEV

Vorgaben insofern nicht nachzuvollziehen und unzulässig, da durch die 

entsprechenden Veränderungen bereits verdiente Abschreibungen und Restwerte 

erneut in Ansatz gebracht werden könnten. Die Beschlusskammer ergänzt Zugänge 

im Anlagevermögen der Jahre 2007 - 2011 um die betriebsnotwendlgen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.1.2.1 Abgänge Im Anlagevermögen Altanlagen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzeitig außer Betrieb genommener 

Vermbgensgegenstände sind nicht zeitgleich mit dem Ersatzvermögensgegenstand 

berücksichtigungsfähig. Anlagengoter, die vorzeitig außer Betrieb genommen 

werden, führen insofern zu einer Verringerung der jeweiligen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zeitpunkt der Errichtung und BegrOndung der erstmalig 

aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Diese verlassen den Netzbetrieb. 

Die kalkulatorische Nutzungsdauer endet mit dem bilanziellen Anlagenabgang und 

führt zu einer Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Restwerts des 

Anlagengutes, etwaige Erlöse aus der Veräußerung des Anlagengutes sind dabei 

Kosten mindernd anzusetzen. Die Beschlusskammer berücksichtigt Insofern die 

Anlagenabgänge in den Anschaffungs- und Herstellungskosten und die 

­
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Nachdem die Verordnung zur Änderung von Verordnungen auf dem Gebiet des 

Energiewirtschaftsrechts vom 14.08.2013 in Kraft getreten ist (BGBI. 2013 Nr.50, 

21.08.2013. S. 3250 ff.) sind gemäß§ 6 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 6a Abs. 1 stromNEV 

folgende Indexreihen des Statistischen Bundesamtes heranzuziehen: 

1. für die Anlagengruppe der Grundstücksanlagen und Gebäude der Anlage 1 

die Indexreihe Gewerbliche Betriebsgebäude, Bauleistungen am BalMlerk, 

ohne Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft); 

2. für die Anlagengruppe der Kabel der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau). ohne 

Umsatzsteuer (statistisches Bundesamt, Fachserle 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 70 Prozent und 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17 , Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) m it einem Anteil von 30 Prozent; 

3. für die Anlagengruppe der Freileitungen derAnlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt. Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 50 Prozent 

b) der Index Andere elektrische Leiter für eine Spannung von mehr als 1 000 

Volt (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise 

gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 15 Prozent und 

c) der Index Türme und Gittermaste, aus Eisen oder Stahl (Statistisches 

Bundesamt, Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher 

Produkte) mit einem Anteil von 35 Prozent; 

4. für die Anlagengruppe der Stationen der Anlage 1 

a) die Indexreihe Ortskanäle, Bauleistungen am Bauwerk (Tiefbau), ohne 

Umsatzsteuer (Statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Preisindizes für 

die Bauwirtschaft) mit einem Anteil von 35 Prozent und 

b) der Index für Erzeugerpreise gewerblicher Produkte gesamt (ohne 

Mineralölerz:eugnisse) (statistisches Bundesamt, Fachserie 17, Index der 

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) mit einem Anteil von 65 Prozent: 

5. für alle übrigen Anlagengruppen. mit Ausnahme der Anlagengruppe 1.1. 

Grundstücke der Anlage 1, ist die Indexreihe f!lr Erzeugerpreise gewerblicher 
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korrespondierende Sonderabschreibung in Höhe des kalkulatorischen Res~Nerts, 

insoweit diese im Basisjahr auftritt. Schlleßllch sind auch Minderungen des Anteils 

des Stromnetzes an Anlagengütern des gemeinschaftlich genutzten Bereichs eines 

Versorgungsunternehmens als Anlagenabgang zu klassifizieren. 

Demzufolge legt die Beschlusskammer der Prüfrechnung grundsätzlich die 

historischen Anschaffungs­ und Herstellungskosten mit Stand der letzten 

Kostenprüfung mit den zum ·damaligen Zeitpunkt gewählten Zugangsjahren und 

Zuordnungen zu den jeweiligen Anlagengruppen - bereinigt um Netzzugänge oder ­

abgänge und Anlagenabgänge - zugrunde. 

2.1.2.2 Zugänge Im Anlagevermögen Altanlagen 

Als nachträgliche Anschaffungskosten ist zu verstehen, dass die Anschaffungskosten 

einer Anlage z.B. durch Erweiterung oder Erneuerung nachträglich erhöht werden. 

Hierbei werden handelsrechtlich im Regelfall die nachträglichen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten im Zugangszeitpunkt der Errichtung und Begründung der 

ursprünglichen Anlage erfasst. Kalkulatorisch sollten diese jedoch aufgrund der oben 

geschilderten Vorgabe der StromNEV als neue Anschaffungs­ und 

Herstellungskosten im Jahr der erstmaligen Aktivierung erfasst werden. 

2.2. Tagesneuwerte 

Die Anwendung von Indexreihen dient dazu. Kosten der anlagenspezifischen 

Inflation bei der Netzentgeltkalkulation zu berück5ichtigen. Indexreihen geben 

wieder, inwiefern sich Kosten der Wiederbeschaffung bestimmter Anlageguter im 

Zeitablauf entwickeln. Damit soll dem Netzbetreiber ermöglicht werden, das 

Anlagevermögen zu erhalten. Nicht zuletzt im politischen Kompromisswege sind 

unterschiedliche Bewertungsmaßstabe für Altanlagen (vor dem 01 . 01. 2006 aktiviert, 

Nettosubstanzerhaltung) und Neuanlagen (Realkapitalerhaltung) vorgegeben 

worden. 

Für den eigenfinanzierten Anteil der Altanlagen ist der Tagesneuwert und damit eine 

Indizierung maßgeblich (§ 6 Abs. 1, Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 StromNEV). Der 

Tagesneuwert wird von der Verordnung selbst definiert als der "unter 

Berücksichtigung der technischen Entwicklung maßgebliche Anschaffungswert zum 

jeweiligen Bewertungszeitpunkt" (§ 6 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Dieser aktuelle 

Anschaffungswert ist, so die weitere Vorgabe der Verordnung, durch Umrechnung 

der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu e1T11itteln. 
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Produkte gesamt (ohne Mineralölerzeugnisse) (Statistisches Bundesamt. 

Fachserie 17, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). 

2.3. ErmitUung der kalkulatorischen Jahresabschreibung und Restwerte 

Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen ergeben sich aus der Summe der 

Einzelabschreibungen aller Sachanlagen. Hierbei ist zwischen Altanlagen (vor dem 

01 .01 .2006 aktiviert) und Neuanlagen (ab dem 01 .01.2006 aktiviert) zu 

unterscheiden. Alt- und Neuanlagen unterscheiden sich dadurch, dass für Altanlagen 

- im Gegensatz zu den Neuanlagen - eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte 

gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 4 StromNEV vorzunehmen ist Die kalkulatorischen 

Abschreibungen sind gern. § 6 Abs. 5 S. 3 StromNEV jahresbezogen zu ermitteln. 

Dafür ist nach § 6 Abs. 5 S. 4 StromNEV jeweils ein Zugang des Anlagegutes zum 1. 

Tag des Geschäftsjahres zu Grunde zu legen, in dem die Anschaffung erfolgte. 

Grundstocke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem (s. auch zur Eigenkapitalverzinsung), dass Grundstücke im Rahmen der 

kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu historischen Anschaffungskosten 

anzuse1zen sind. Planmäßige Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur 

fOr solche Vermögensgegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, 

wobei sich die zeitliche Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des 

Vermögensgegenstandes ergeben muss, was bei Grundstücken gerade nicht der 

Fell ist In der Konsequenz sieht auch Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S . 1 StromNEV für 

Grundstocke keine begrenzte Nutzungsdauer vor. Soweit daher in 

abschreibungsfähigen Positionen. wie z. B. Bauten, Grundstücksanteile enthalten 

sind, müssen diese Positionen um die Grundstücksanteile gekürzt werden. 

2.3.1 Kalkulator/sehe Jahresabschreibung für Altanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der A ltanlagen sind unter Berücksichtigung der 

Bgenkapitalquote nach der linearen Abschreibungsmethode zu ermitteln (§ 6 Abs. 2 

s. 1 StromNEV). Der eigenfinanzierte Abschreibungsanteil der Altanlagen ist der zu 

Grunde zu legende Restwert zu Tagesneuwerten multipliziert mit der 

Eigenkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer; der 

frerndflnanzlerte Abschreibungsanteil der Altanlagen ergibt sich aus den relevanten 

Restwerten zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten multipliziert mit 

der Fremdkapitalquote und geteilt durch die anwendbare Restnutzungsdauer 

(§ 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 i. V. m. § 6 Abs. 3 S. 1 und 2 StromNEV; § 6 Abs. 2 S. 2 Nr. 2 

StromNEV). 
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Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 2, 5 i. V. m. § 32 Abs. 3 und § 6 Abs. 6 S. 5 StromNEV 

geregelt. Der kalkulatorische Abschreilungsbetrag einer Altanlage ist nach folgender 

Formel zu ermitteln: 

EKQuote + RcstwcrtMC.11a.:1 FKQuoteKalk. Jahresabsdireibun& RcstwcrtTINJ x x 
Rc5tnutzu~sdaue~ Rcstnu~sdauc~ 

Hierbei ist die Restnutzungsdauer des Anlagegutes i {Restnutzungsdauer,) gleich der 

Differenz aus der Nutzungsdauer nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV und 

der Anzahl der vergangenen Jahre seit Errichtung des Anlagegutes. In der Formel 

beschreiben der Restwert TNW,i den kalkulatorischen Restwert der Anlage i zu 

Tagesneuwarten und der Restwert AKIHK,I den kalkulatorischen Restwert der 

Anlage i zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. 

2.3.2 Kalkulatorische Jahresabschreibung filr Neuanlagen 

Die kalkulatorischen Abschreibungen der Neuanlagen sind ausgehend von den 

jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach der linearen 

Abschreibungsmethode zu ermitteln. Die kalkulatorische Jahresabschreibung ergibt 

sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV gewählten 

Nutzungsdauer. Eine Bewertung auf Basis der Tagesneuwerte entfäHt für 

Neuanlagen gemäß § 6 Abs. 4 StromNEV. 

Die rechnerische Ermittlung der Jahresabschreibungen ist für die Kalkulation nach 

StromNEV durch § 6 Abs. 4 , 5 und 6 S. 5 StromNEV geregelt. Der kalkulatorische 

Abschreibungsbetrag einer Neuanlage ist demnach entsprechend folgender Formel 

zu ermitteln: 

.b AKIHKKalk.Jahrcsabschrc1 ung;= NU 1

1 
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2.3.3 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens 

Dia kalkulatorischen Restwerte zum 31 .1 2.2011 ermitteln sich auf Basis der 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Abzug der vom 

Anschaffungsjahr bis zum Jahr 2011 entstandenen kalkulatorischen Abschreibungen. 

For die Bestimmung der Netzentgelte nach StromNEV sind nach § 32 Abs. 3 Satz 1 

StromNEV die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens für den 

eigenflnanzlerten Anteil auf Tagesneuwertbasis nach § 6 Abs. 3 StromNEV, fQr den 

fremdfinanzierten Anteil anschaffungsorientiert zu bestimmen und anlagenscharf zu 

dokumentieren. 

Dabei sind nach § 32 Abs. 3 Satz 2 StromNEV die seit lnbelriebnatvne der 

Sachanlagegüter der kalkulatorischen Abschreibung tatsächlich zu Grunde gelegten 

Nutzungsdauern heranzuziehen. 

Für die Fälle, in denen eine anlagenscharfe Dokumentation der Nutzungsdauern 

über Jahrzehnte hinweg möglicherweise nicht vorhanden ist, hat der 

Verordnungsgeber eine Vermutungsregelung geschaffenen, die eintritt, falls die 

Heranziehung der tatsächlich zu Grunde gelegten Nutzungsdauern objektiv nicht 

(mehr) möglich ist 

Soweit vor dem Inkrafttreten der StromNEV bei der Stromtarifbildung nadi der 

Bundestar1fordnung Elektrizität (vom 18.10.1989, BGBI. 1 S. 2255; BTOElt) Kosten 

des Elektrizitätsversorgungsnetzes zu berücksichtigen waren und von Dritten 

gefordert wurden, wird nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV vermutet, dass die nach 

den Verwaltungsvorschriften der Länder zur Darstellung der Kosten- und Erlöslage 

im Tarifgenehmigungsverfahren jeweils zulässigen Nutzungsdauern der Ermittlung 

der Kosten zu Grunde gelegt worden sind. 

Insoweit sind Netzbetreiber verpflichtet, bei der Restwertermittlung zu 

berücksichtigen, in welchem Umfang Abschreibungen auf Sachanlagen bereits in die 

Strompreiskalkulation nach der Bundestarifordnung Elektrizität eingeflossen sind. 

Denn die Netzkosten sind bei den früher Oblichen integrierten 

Versorgungsunternehmen notwendiger Bestandteil der Strompreiskalkulation 

gewesen. Dabei wurden Im Rahmen der den Ländern obliegenden Anwendung der 

BTOElt in der Vergangenheit durchaus unterschledßche Abschreibungszeltraume 

anerkannt. So waren in einzelnen Ländern vergleichsweise kurze steuar1iche 

Abschreibungszeilen zulässig. Die Regelungen des § 32 Abs. 3 StromNEV schreiben 

vor, dass diese Abschreibungszeiten bei der Netzentgeltkalkulation berücksichtigt 
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werden müssen. Soweit also während der gesamten bisherigen Nutzungszeit der 

Anlagen kürzere Abschreibungszeiträume in Ansatz gebracht worden sind, als jene 

Abschreibungsdauern, die fortan nach der Stromnetzenfgeltverordnung zugelassen 

sind, so sind diese insoweit getätigten Abschreibungen Ober die Strompreise 

regelmäßig bereits erhoben worden. Diesen Umstand bei der aktuellen Kalkulation 

nicht zu berücksichtigen, würde zu unberechtigten erhöhten Abschreibungen führen. 

Es käme zu einer Mehrfachverrechnung von Abschreibungen bzw. zu sog. 

"Abschreibungen unter Null", die nach § 6 Abs. 6 und 7 StromNEV verboten sind. 

überdies würde die unvollständige Berücksid1tigung bereits erfolgter 

Abschreibungen zu einer Überhöhung des betrlebsnotwendigen Kapitals und mithin 

der zulässigen kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

und 2 StromNEV führen. 

Sind Ober Anlagegüter hinsichtlich ihrer Nutzungsdauern keinerlei Informationen 

verfügbar und auch die Voraussetzungen des § 32 Abs. 3 S. 3 StromNEV nicht 

erfüllt, ist § 32 Abs. 3 S. 4 StromNEV anzuwenden. Nach Satz 4 wird vermutet, dass 

der kalkulatorischen Abschreibung des SachanlagevermOgens die unteren Werte der 

in Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 Satz 1 StromNEV genannten Spannen von 

Nutzungsdauern zu Grunde gelegt worden sind. 

FOr die rechnerische Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte bedeutet dies Im 

Einzelnen: 

Wird im Rahmen der erstmaligen Kalkulation nach der StromNEV eine Anderung der 

angesetzten Nutzungsdauer gegenüber der zuvor angesetzten Nutzungsdauer 

vorgenommen, so ist lediglich der auf Grundlage der bislang in Ansatz gebrachten 

Nutzungsdauer ermittelte kalkulatorlsche Restwert auf die neue Restnutzungsdauer 

zu verteilen. 

In der Vergangenheit vorgenommene Änderungen der angesetzten kalkulatorischen 

Nutzungsdauern (z. B. Wechsel von steuerlich zulässiger Nutzungsdauer auf 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer) sind zu berllcksichtigen. Dabei ist 

ausschließlich der kalkulatorische Restwert im Zeitpunkt des 

Nutzungsdauerwechsels auf die veränderte Restnutzungsdauer zu verteilen. 

Ist eine Änderung der Nutzungsdauer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der 

Vergangenheit vorgenommen worden oder nach § 32 Abs. 3 Satz 3 StromNEV zu 

vermuten. ist die Ermittlung des Restwertes eines Anlagengutes zweistufig 
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vorzt:nehman (bei mehr als einem Wechsel der Nutzungsdauer entsprechend 

mohrstUf;g), 

Zu e:nnitte!n ist daher> ob der dem Antrag zugrunde !legende kall<ulator'sche 

Restwert oes: $actlanlä_gevenr1dgens den Vcfflchnrten des § 32 Abs. 3 StromNEV 

entspricht, 

Flli eine Plaus!l:iil!sier-ung def \IQn d!er Antragstellerin ihrem Netzentgeltantrag 

zugrunde geleg:en kall<u!atoris:chen Restwerte hat die Beschlus-sKa!:T1rTler eine eigene 

Ermlt'Jung (Prüfrechnung:) der kalkulatorischen Re$1Werte in Anwendung: des § 32 

Aos, 3 StrornNEV durchgeführt 

Ausgangspunkt d'.eser Prülrechnlmg sind ciR se-iteps der Antragsielerin in dem B!atl 

„B2" des Erhebungsbqgens mf1geteilten Anschaffungs- und Heistel!ungskosten. 

Au:f Grcndtago dieser Informationen ha1 die Beschlusskammer fo!geode 

Nutzungsdauern zu Grunde ge:eg:; 

: Steuerlich<a Untergrenze Obergrenze 

An:lagengruppe Nut.tu :s:dauer StromNEV 
 StromNEV 

Kabel220kV 
 35 40 50 

35 40 50 
netz 35 40 

25 .40. 
is­ 35 
35 40 
30 30 
30 

.meranschlüsss 30 30 

Stat!Of'1se1nrichtungen und 20 35 

rllffla'11agon inklusive Trafo und 

Schalter 
·sehUii::~--~~-"IJIS$s~ ---- und 20 25 30 
Uberspannungsschol:leinrichlungen, 

Pe-rnsteuet~, cetnmelde-, Fernmess­
und Automatikanlagen sowie 

~~[l~!>_te.Jenm sanlß en 

--------------------; SteiiGZ:iiCfie; -·--„­ ·---- ­
Untergrenze Obergrenz.eAnktgongruppe : Nutzunnsdauer StromNEV StmmNEV 

einschi!eßlich Koppiungs~, Trafo-
und Schattanl"""en 
sonst!Q6:S 20 20 ! so 


: 380/220/110130!10 KV--Stationen 
 26 25 1 35 
~1!~~'1~~~tonGJ'l___ „

------ 25 35 
' OrtsnetzstalJonen 30 
· Kundenstationen zu '30 

: Sta1tons.11ebäüde 
 20 30 50 
'Alfgemeine sta1bnseinridrlungen, 20 25 30 
Hnfsanl"""en 
ortsfeste Hebezeuge und 20 25 30 

LastensufzUg-e einschtleßlich 
 r 

Laufsohfooeri, Aussenbe!suchturig 


' 
ln Umspann- und Scha!tanfatien 
Sehalte1nrich1un n 20 30 35 
Rundsteuer-, Fernsteuer-. 20 25 30 
Femmek.ta-, Fe-rnmess-, 
Automatikanlagen, Strom-. und 1 
Sp-annungswandle-r, 

Netzschutzelnrichiunnen 

Ortsnet::-Transformatoren, 
 20 1 30 35 
Kabelverteilersc1ränke 
Zähler, Messeinlichlungen, Utren, 15 20 25 
TFR-Emofär«1er 

~----~ - ··- 1 -
FernsnrPchleitllnueit 10 35 45--~

Fahrbare Stroma re(jale 15 15 25 

Grundstücksan1agen. Oauten für 
 12 25 35 :Trane.nortweson 
J~~tf!ebsgebäUde 50 50 60
Verwaitu~~~~g.e ?:Q ~u Gescf;äflsausstattuog --(ohf-!e -Ebv. 1D '" ,0
Werkzeu::ie/Gerätel 
Werkzeuaei Geräte 10 14 1B 
Lacerernrmtunc 1Q 14 25 
Hardware 3 4 8 
Software 3 3 5 

' : 5 5 5 
e 7 8 -§~

2.3,4 Beri:icksichtigungsfäliige kalkulatcrlsche AbSG-hrelbungen und 
kallwlatoriß"che Restwerte des Sa<:hanlagevßrmögens 

Die kslkuletortsctien Abschre~bunge-1 <!es Sachan!a&;ewrrnögens zu Anschaffung$~ 

und Herstellungskosten: (für A!t- una Neuanlagen) gegliedert nach Anlagengruppen 

- end zu Tagesneuv1terten fnr Altanlagen - ebe:rl'a!ls gegfü:;dert na:::h 

Anlagengn.ppen -wurden nach den vorstehend dar9este!fien Grnndsätzen ermlUeB 

­
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und ergeben sich - jeweils gesondert für den Anteil der auf die FK- und EK-Quote 

entfällt - aus Anlage 3. Die Summe der kalkulatorischen Abschreibungen des 

Sachanlagevermögens ergibt sich ebenfalls aus Anlage 3. 

Die Anfangs- und Endbestände der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (für Neuanlagen) 

wurden nach den vorstehend dargestellten Grundsätzen ermittelt und ergeben sich 

gegliedert nach Anlagengruppen - aus Anlage 3. Bezogen auf die kalkulatorischen 

Restwerte Sachanlagevermögens zu Tagesneuwerten (fOr Altanlagen) - gegliedert 

nach Anlagengruppen -finden sich die Werte ebenfalls in Anlage 3. 

Die den Berechnungen zu Grunde liegenden Werte (originäre Anschaffungs- und 

Herstellungskosten nach Jahresscheiben und Nutzungsdauern) ergeben sich aus 

Anlage 3. 

3. Kalkulatorlscha Eigenkapitalverzinsung 

Die Verzinsung des vom Netzbetreiber eingesetzten Eigenkapitals erfolgt gern. § 7 

Abs. 1 StromNEV im Wege einer kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf 

Grundlage des betriebsnotwendigen Eigenkapitals. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital ergibt sich gern. § 7 Abs. 1 StromNEV unter Berücksichtigung der 

Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV aus der Summe der 

1. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der 

betriebsnotwendigen Altanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und multipliziert mit der Fremdkapitalquote nach 

§ 6 Abs. 2 StromNEV 

2. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermogens der 

betriebsnotwendigen Altanlagen bewertet zu Tagesneuwerten und multipliziert 

mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

3. 	 kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der 

betriebsnotwendigen Neuanlagen bewertet zu historischen Anschaffungs- und 

Herstellungskosten und 

4. 	 Bilanzwerte der betriebsnotwendigen Finanzanlagen und Bilanzwerte des 

betriebsnotwendigen Umlaufvermögens unter Abzug des Steueranteils der 

Sonderposten mit Rücklagenanteil 

und unter Abzug des Abzugskapitals und des verzinslichen Fremdkapitals. 

­
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Zur Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat somit eine Ermittlung der 

kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens gemäß § 7 StromNEV zu 

erfolgen. Bei Altanlagen sind die kalkulatorischen ResW/erte des 

Sachanlagevermögens gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 und 2 StromNEV sowohl auf 

Tagesneuwertbasis, als auch auf Basis der Anschaffungs-- und Herstellungskosten 

zu bestimmen. Für Neuanlagen erfolgt die Restwertbestimmung gemäß 

§ 7 Abs.1 S. 2 Nr. 3 StromNEV ausschließlich auf Basis der Anschaffungs- und 

Herstellungskosten. Grundstücke sind hierbei gemäß § 7 Abs.1 S. 3 StrcmNEV 

immer zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten anzusetzen. 

Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist sowohl bei den kalkulatorischen Restwerten 

des Sachanlagevermögens als auch bei den Bilanzwerten des betriebsnolwendigen 

Finanzanlage- und Umlaufvermögens jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und 

Jahresendbestand anzusetzen. Der Jahresanfangsbestand der kalkulatorischen 

Restwerte des Sachanlagevennögens bei Altanlagen wird hierbei dl!rch Addition der 

Restwerte des Sachanlagevermögens zum Jahresende 2011 und der 

Jahresabschreibung 2011 errechnet. 

Bei Neuanlagen die im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktiviert wurden, erfolgt 

keine Berechnung des Jahresanfangsbestands der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens, da dieser grundsätzlich Null beträgt. Gemäß § 7 Abs. 

1 S. 3 StromNEV ist bei der Mittelwertbildung der jeweilige Jahresanfangsbestand 

und der Jahresendbestand zugrunde zulegen. Nach dem Grundsatz der 

Bilanzidentität gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB massen die Wertansätze der 

Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres im Basisjahr i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV mit 

denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres übereinstimmen. Da 

in der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres die erst im Basisjahr 

i. S. d. § 6 Abs. 1 ARegV aktivierten Neuanlagen denklogisch noch nicht vorhanden 

sein können, beträgt der anzusetzende Jahresanfangsbestand für im Basisjahr 

aktivierte Neuanlagen Null. 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung ist das betriebsnotwendlge 

Eigenkapital auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 StromNEV). Die 

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung hat entsprechend der Systematik der 

StromNEV in fünf Schritten zu erfolgen: 
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(1.) Ermittlung · der kalkulatorischen Eigenkapitalquote 

(§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV), 

(2.) Ermittlung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals (§ 7 Abs. 1 S. 2 

StromNEV), 

(3.) Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigenden 

Eigenkapitalanteils (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV), 

(4.) Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 

Eigenkapital (§ 7 Abs. 3 StromNEV) und 

(5.) Ermittlung der Zinsen die auf die beiden Eigenkapitalanteile entfallen 

(§ 7 Abs. 6 und Abs. 1 S. 3 StromNEV). 

Bei der Ermittlung der Eigenkapltalverzlnsung wurden die in Anlage 2 aufgeführten 

Vennögenswerte und Kapitalpositionen zu Grunde gelegt. Eine Übersicht über die 

Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung findet sich ebenfalls in 

Anlage 2. 

3.1. Kalkulatorische Eigenkapitalquote gemäß § 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV 

Gemäß '§ 6 Abs. 2 S. 3 StromNEV ergibt sich die kalkulatorische Eigenkapitalquote 

rechnerisch als Quotient aus dem betrlebsnotwendigen Eigenkapital (BNEK ~ und 

den kalkulatorisch ennittelten Restwerten des betriebsnotlllendigen Vermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten (BEV ~. Dabei wird auch das 

betriebsnotwendige Eigenkapital auf der Grundlage des betriebsnolwendigen 

Vermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten errechnet. 

Der Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 S. 3 

StromNEV sind folgende Positionen zu Grunde zu legen: 

Kalk. Restwerte des betriebsnotwendigen Sachanlagevem1ögens 

zu historischen AKIHK 
+ 	 Betriebsnotwendige Finanzanlagen 

+ 	 Betriebsnotwendiges Umlaufvermögen 

+ 	 Grundstocke zu historischen AK/HK 

= 	 Betrlebsnotwendlges Vermögen 1 (BNV ll 

Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 
Abzugskapital 

Verzinsliches Fremdkapital 
Betriebsnotwendiges Eigenkapital 1 (BNEK II 
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Gemäß § 7 Abs. 1 S. 4 StromNEV ist für jede einzelne Position, die in die 

Berechnung des betriebsnotwendigen Eigenkap~als einfließt, der Mittelwert aus dem 

Jahresanfangs- und Jahresendbestand zu Grunde zu legen. 

3.1.1 	 Kalkulatorische Restwerte des Sachanlagevermögens zu historischen 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 

Bel der Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens zu 

historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die Anlagegüter des 

Sachanlagevermögens mit denjenigen Restwerten zu berücksichtigen, die bei der 

Bestimmung der kalkulatorischen Abschreibungen anerkannt wurden. Darüber 

hinaus finden bei der Berechnung der Eigenkapitalquote ggf. weitere Anlagegüter 

des Sachanlagevermögens, soweit deren Betriebsnotwendigkeit nachgewiesen 

wurde, Berücksichtigung, z. B. Immaterielle Vermogensgegenstände des 

Anlagevermögens sowie Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. 

Die berücksichtigungsfähigen Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für 

Altanlagen und die Mittelwerte der kalkulatorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens zu historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten für 

Neuanlagen ergeben sich aus Anlage 2. 

3.1.2 Betriebsnotwend ige Finanzanlagen und betriebsnotwendlges 
Umlaufvennögen 

Voraussetzung für die Anerkennung von Finanzanlagen und Umlaufvermögen ist 

gern. § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV, dass diese betriebsnotwendig, d. h. f ür die 

Durchführung des Netzbetriebes erforderlich, sind. Dass heißt, bei der i. S. d. §§ 4 ff. 

StromNEV zu erstellenden kalkulatorischen Rechnung ist das Kriterium der 

Betriebsnotwendigkeit maßgeblich. Die Betriebsnotwendigkeit des Umlaufvermögens 

kann nicht mit dessen bilanzieller Berücksichtigung i. R. d. nach § 10 EnWG 

aufzustellenden Jahresabschlusses begrOndet werden. Kürzungen bei 

Finanzanlagen und beim Umlaufvermögen haben keine Kürzung des abschließend in 

§ 7 Abs. 2 StromNEV definierten Abzugskapitals zur Folge. Allerdings kann ein 

höheres Abzugskapitals ein höheres Umlaufvermögen rechtfertigen. Dies ist vom 

Netzbetreiber darzulegen (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 44, 32f.). 

Bilanzrechtliche Ausgleichsbuchungen wie beispielsweise der 
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Kapitalverrechnungsposten sind fOr die vorliegende Betrachtung ebenfalls nicht 

maßgebend (vgl. BGH, Beschl. v. 07.04.2009, EnVR 6/08, Rn. 45). 

Darüber hinaus ist das Heranziehen von Bilanzwerten im Bereich des 

Umlaufvermögens schon aus dem Grund nicht sachgerecht. da es sich bei den 

Bilanzwerten um Bestandsgrößen zum jeweiligen Bilanzstichtag handelt. Die 

Biianzwerte stellen eine zeitpunktbezogene Momentaufnahme zum jeweiligen 

Bilanzstichtag dar. Die unveränderte Berücksichtigung dieser Stichtagswerte führt im 

Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung zu kalkulatorischen Kosten - in 

Form der Eigenkapitalverzinsung -, die bezogen auf ein vollständiges Jahr ermittelt 

werden. Für den Geschäftsbetrieb des Netzbetreibers ist jedoch in der Regel davon 

auszugehen, dass der Bestand des Umlaufvermogens Schwankungen ausgesetzt ist 

und dass sich der Bestand zum Bilanzstichtag - in der Regel zum 31.12. des 

Kalenderjahres auf einem hohen Nf11eau befindet. Sowe~ ein 

Gestaltungsmissbrauch vorliegt und die Sachzielorientierung der kalkulatorischen 

Kostenposition Eigenkapitalverzinsung nachhaltig gefährdet wird, ist die Erhöhung 

der kostenmindemden Erlöse durch eine Modifikation der 

Elgenkapitalverzlnsungsbasls zu ersetzen. Wird die Verzinsungsbasis um nicht 

sachzielorientierte Umlaufvermögenswerte bereinigt, so wird der Vorwurf einer 

ineffizienten Verzinsung zunächst lediglich formell bei einer anderen Kostenposition 

berllcksichtigt. Gleichzeitig wird aber verhindert, dass die begrenzende 

Verzinsungsfunktion des § 7 SlromNEV unterlaufen wird. Durch Bilanzverlängerung 

kann das Gesamtkapital erhöht werden, die Eigen- und Fremdkapitalrelationen 

verändern sich. Im Ergebnis würde die Quotierung der Verzinsung des Eigenkapitals 

ins l eere laufen. Dies liefe Sinn und Zweck der Begrenzungsvorschrift des § 7 

StromNEV zuwider. 

Darüber hinaus sind nach § 4 Abs. 1 StromNEV i. V. m. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG 

bilanzielle und kalkulatorische Kosten des Netzbetriebs nur insoweit anzusetzen, als 

sie den Kosten eines effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers 

entsprechen. Der Netzbetreiber muss sich daher bei seiner unternehmerischen 

Entscheidung, welches Finanzanlage- und Umlaufvermögen er als effizient für 

seinen Betrieb ansieht. an einem effizienten und strukturell vergleichbaren 

Netzbetreiber orientieren. Des Weiteren sind gern. § 21 Abs. 2 S. 2 EnWG nur solche 

Kostenbestandteile betriebsnolwendig, die sich Ihrem Umfang nach im Wettbewerb 

eingestellt hätten. 

Hieraus folgt die Prüfung, ob die Netz-GuV richtig abgeleitet wurde, oder etwa 

kostenmindernde Erlöse in der Netz-GuV fehlen (bzw. durch Verträge, die einem 
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Fremdvergleich nicht standhalten, in der Netz-GuV zu niedrig angesetzt wurden). Ist 

z.B. Kapital im Wege der Kreditvergabe an den Gewährträger zinslos überlassen 

worden, ist dem Netznutzer der entgangene Zins mangels effizienter Kreditvergabe 

durch die Erhöhung der kostenmindernden Erlöse gutzuschreiben. 

Investitionen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital zu finanzieren, entspricht nicht 

dem wirtsctiaftllchen Verhalten eines im Wettbewerb stehenden Unternehmens. 

Damit würde, wie der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung vom 03.03.2009 

ausführt, .das mit der Eigenkapitalquote nach § 6 Abs. 2 Satz 4 StromNEV 

festgelegte Ziel verfehlt, das eingesetzte Eigenkapital auf höchstens 40% zu 

begrenzen, weil sich eine höhere Eigenkapitalquote unter Wettbewerbsbedingungen 

nicht einstellen würde. Die vom Netzbetreiber beabsichtigte Finanzierung seiner 

Investitionen würde vielmehr dazu führen, dass die Eigenkapitalquote noch weiter 

anstiege, mithin also ein Ergebnis entstünde, das sich noch weiter von dem Leltblld 

des § 21 Abs. 2 EnWG entfernen würde. Hinzu kommt, dass langfristige und 

erhebliche Investitionen bei einem im Wettbewerb stehenden Unternehmen nicht aus 

dem Umlaufvermögen finanziert werden. Eigenkapital im Blick auf zukOnflige 

Investitionen bildet [ ... ) ein im Wettbewerb stehendes Unternehmen über das 

Anlagevermögen• (vgl. BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, Rn. 26f.). 

Sollte die Zahlungsfähigkeit des Netzbetreibers durch den Finanzmittelzufluss aus 

verdienten Abschreibungen nicht hinreichend gewährleistet sein, kann dieser sich 

auch kostengünstig Kreditlinien einräumen lassen, mit denen kurzfristigen 

Zahlungsverpflichtungen begegnet werden kann. Einer kostenintensiven und damit 

ineffizienten .Hortung" kurz- und mittelfristig liquidierbarer, geldnaher 

Vermögensgegenstände bedarf es hierfür nicht. Schließl ich ist auch ein langfristiges 

und damit kostenintensives Ansparen geldnaher Vermögensgegenstände für Re­

Investitionen unter Elfizienzgesichtspunklen nicht akzeptabel. 

Das Vorhalten der verdienten Abschreibungen im Umlaufvermögen würde dazu 

führen, dass der ursprüngliche Investitionsbetrag 40 Jahre und länger in voller Höhe 

zu verzinsen wäre, während die tatsächliche effiziente Kapitalbindung nur rund halb 

so hoch ist Die bei einem solchen vorgehen resultierenden Mehrkosten sind gemäß 

§ 4 Abs. 1 StromNEV nicht zu berücksichtigen; diese Mehrfachinanspruchnahme der 

Netznutzer widerspräche den Grundsätzen einer effizienten Betriebsführung. Nach 

diesem Grundsatz erstattet der Netznutzer dem Netzbetreiber den Werteverzehr des 

Sachanlagevermögens (Abschreibungen) zuzüglich einer angemessenen Verzinsung 

des eingesetzten Kapitals. Stellt der Netzbetreiber diese MlttelzuflOsse dagegen 
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anteilig oder sogar vollständig in die Verzinsungsbasis ein, so kommt es zu einer 

Doppelverzinsung und somit zu einer Mehrbelastung des Netznutzers. 

Aus dem Umstand, dass Ersatzinvestitionen für die verdienten Abschreibungen in 

Einzelfällen nicht immer frlstenkongruent verfügbar sind, kann nicht abgeleitet 

werden, dass der Netzbetreiber die Kapitalrückflüsse im Umlaufvermbgen vorhalten 

muss. In solchen Fällen sind die Kapitalrückflüsse - weil sie nicht mehr 

betriebsnotwendig sind - an die Eigen- bzw. Fremdkapitalgeber zurOckzufOhren, 

damit diese die Mittel für rentableres Drittgeschäft als die Anlage im nahezu 

ertraglosen Umlaufvermögen verwenden können. 

3.1.2.1 Finanzanlagen 

Finanzanlagen sind im Rahmen der Berechnung der kalkulatorischen 

Eigenkapitalverzinsung nicht mit dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert in Ansatz zu 

bringen. Finanzanlagen sind vielmehr nur berücksichtigungsfi!hig, wenn diese für 

den Betrieb des Netzes notwendig sind, § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV. Der 

Netzbetreiber hat nachvoßzlehbar darzulegen, weshalb die von ihm in Ansatz 

gebrachten Finanzanlagen fOr den Betrieb des Netzes notwendig sind (vgl. BGH, 

Besohl. V. 03.03.2009, EnVR 79/07. Rn. 8 ff.). 

Betriebsnotwendiges Vermögen eines Netzbetreibers ist zunächst das 

Sachanlagevermögen, da der Netzbetreiber ohne dieses seinen Geschäftsbetrieb 

nicht ausüben kann. Das Vermögen eines Netzbetreibers ist somit grundsätzrich in 

Form des Sachanlagevermögens anzulegen, auf welches die StromNEV eine 

adäquate Verzinsung vorsieht. 

Sofern aus einer Finanzanlage keine Zinseinnahmen entstehen, kann diese nicht als 

Finanzanlage einer Eigenkapitalverzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 Alt. 1 

StromNEV unterworfen werden (vgl. auch BGH, Beschl. v. 03.03.2009, EnVR 79/07, 

Rn. 28). Werden durch den Netzbetreiber keine Zinsen für die ausgewiesenen 

Forderungen geltend gemacht, zeigt das vielmehr, dass diese für den Betrieb des 

Netzes nicht notwendig sind. 

Der Netzbetreiber hat keine überzeugenden Gründe genannt, die eine 

Berücksichtigung von Finanzanlagen rechtfertigen könnten. Er hat nicht dargelegt, 

aus welchen konkreten Bestandteilen sich die von der Beschlusskammer gekürzten 

Positionen des Umlaufvermögens zusammensetzen und warum diese konkret der 

Leistungserstellung, also dem betrieblichen Zweck, dienen sollen. 



3.1.2:.2 Umlaufvermögen 

Das Umlaufver:nögen umfasst umlaufende ";YZJ.V. wnzusetzende 

Vermögensgegenstände. Der Sastsnd diesef Vetmt%iertSgegenstände ändert sich 

häufig durch Zu- Lind Abgänge, L11 Gegensatz zum Anlageverr.iögen, welches 

cauerhaft dem Geschaftsbettieb dient, hefir.det slch des Umla:./vem1öuen nur kurze 

Ze:t im Unternehmen. 

dass dss gefiend gemad-1te Limlaufverrnögen cier Maßgabe des § 4 Abs, i 

StromNEV t V m. § 21 Abs, 2 EnWG entspricht (vgt SGI-:, Beseht v. OS-03,2009, 

EnVR 79107 Rn. 2.ü), 

Bel fm We:tbewe:b stehenden Unternehmen kann davon ausgegangen werdoo, dass 

diese i:'l der RtiQ";.'l:i möglichst cftiziont wirtschaft3f': und dass die !iquldon Mtool bzw. 

Forderungsbestä:1de somit effizJent eingesetz: und betrfebsootwendig sind. Bei den 

Betreibern von Ele!dtiz'.tätsversotgun:gsnelzan har.<l~Jt ~ sbh jedocti nicht um im 

Vi/ettbewerb steherde Unternehmen, so dass ein Beweis aes ersten Anscheins nicht 

gegabe.n sein kann. 

Ein pausot:ai clt1öhter Llqulttitätseufbat: l$t !netflz:ient. Grundsälzl:ch veruraacht 

vorgehaltenes Umlaufvermögen Kapitalkosten ebenso, wie jedes andere 

Betriebsmittel auctL Eine effizlente Vorhaltung ist insbesondere deshalb gebol€n, 

weil UmWufvermögen ir Gestalt vori Vorräten und Kundenforderungen keine 

unmittelbaren Erträ;ie er.virtschaftet und auo1 kurz- und ängertristtge Barkgutlaben 

Gibanfatls nur äußerst geringe Ertrage erbringen, die wegen der hiermit veroundenen 

Kapitalkosten zu einer Wortvemi°'1tung zu l.®ten der Nt.l:tznutz:er führen. 

Die !nvestitlooofähigkeit des Unternehmens wird u. a. durch der, Franzmittelr:ufiuss 

aue: verdienten Abschreibungen gewährleistet. So!lte dle Zahlungsfähigkeit des: 

Unternehmens durch den Finanzmifte!zufluss aus verdienten Abschre;bungen 

hi.Jgegen flicht gewährleistet $ein, kar111 sich das Unternehmen auch Kreditlinlen 

einräumen :assen, mit denen kosrensonstig kurzfris:lgen Zahk:ngsverpflk:htungen 

begegnet werden kann. Eine~ koste"lintcnsiven Ge!dmittelvorhafu!n:g bedarf es 

hiert:ür nicht SohJie3!1ch Ist auch eine langffiWge und damit kostenlniensive 

Kapitalansammlung für Re~lnvestIDaren unter Effirlenzgesichtspunkten rbht 

akzeptabeL :nvesfükmen sind erst dann zu finanzieren, wenn sie 

betrleoswlrtscha.fiUch erforderi!cil sltitt 

Snfem aus dem, Vmlaufvermögen keine Lmseinnahmen ertstehen, können dle$e 

nfcht einer Bgenkaplta!verzinsung nach § 7 Abs. 1 S. 2 NL 4 A!L f StromNEV 

unterworfe'1 werden (vgL hierzu BGH, Be~chL v_ 03.032009. fnVR 79l07, Rn. 28). 

V/erden durch den Netzbetreiber kelne Zinsen M das ausgewiesene 

Ur:'liäUfvermögen geltend gemacht. zeigt Cas viofrr.ehr, dass dieses für den Betrieb 

des Netzes nicht notwendrg ist 

Die Besch~usskammer geht im !'-nµnds.?.17. davi:m SU$, dass ein effizienter 

Netzbetreiber regelmäßiG Um!aufvermögen In Höhe von jed:enfa!is ifi 2 etnes 

Jahresu"nSatzes vorhält; vor diesem Himergrund ist ein Cementsprachender Ansatz 

des Netzbetretbers grundsätzlich berJckslchtlgungstäh1g, sofern entsprochendc 

Nachwoi&; vorl:egen. Bei der Bewertung cer Jahresumsätze des Netzbetrieb& stelfi 

die Beschlusskammer insoweit auf die ~rt'lc~iChtigungsfäti!ge f:'.rlösobergrenze des 

Jahres :2009 ab, Dal:'fli ist berücksichtl9i, dass der Neczbetrieb in der RBg~l 

monatliche Zahlungsströme erhält. Macht der :..!etzbetrelber hingegen 

UmlaufVertnögen von mehr als 1/12 eines netzkcstenbezoge:"!en Jahrest.irrsatzes 

geltend, h$:t d:ar Netzb~relber t'!Ocha:V.teioon, dass cer gesamte Bestand an 

Um!aufvennögen betrlebsnctwerdig ist unc der Maßgabe des§ 4 Abs. 1 StrcmNEV 

i. V, m. § 21 Abs, 2 EnViJG entspricht(vgL BGH, BeschL v. 03.03,2009, EnVR 79/07, 

R'i, 29 tf.). Oabe: Jst irn>besondere zu berücksichtigen, dass es sich beim Netz:beirieb 

regelmäßig L~ eJr.e sehr kapita!fntensiVe Wirtschaft handelt, die einer Intensiveren 

Vo~haltun:g von iiquiden Mittel nicht bedarf {s.o.). 

Abwe!chend von handelsbilanz:ieJ!en Ansä:z:en sind L R. d. kalkt.datoris:::tien 

Ermittlung der Nef?kosten lediglich die betrlebsnotwendfgen Fordernnge;i 

bedeutsam. Ein Verwei& auf den biJanzie!lw1 An~atz ist hiedor nichl aLsreichend Oer 

Bundesgerichtshof führt hierzu in se1ner Entscheidung vom 07.04.2.009 aus, dass 

derr schon entgegensteht ._ln der Bilanz nicht einz:elre Aktivposten bestimmten 

Passivposten zugeordnet sind. Die Kürzung des Urnlaufuermögens ha1 da:'ier ke,Tie 

/\uswirr«.tng auf die Verbind!ichkCOOn, s.ondcm fUhrt zu einer Kürzung des 

beröcksic~tigungsfähigen Elgenkapttals." {vgl. BGH, Besd'1L v. 07 .C>•t2009, EnVR 

6/Dß. Rn 45{. 

Für Pens1onsrcc:ksie1lungsn und ähnlich langfris1fge Verblnd!bhkelien ist d1;1s 

Anlagevermt;gan das geeignete De.::kungsvermögen, Kurzfristiges Umraufvermö.gen 

ist offenkundig wegen seiner geringen Ertragskraft ungeeignet. Eine Reihe 

ih1errtatkina!er Pensionsfonds suchen deshalb gerade lnveatitionsmOg!lc:hke!ten in 



nachhaltige Netzinfrastrukturen, um eine bessere Fristenkongruenz ninsichtfich ihrer 

Verbindlichkeiten zu gewährleisten. 

3.1.3 Grundstücke zu historischen AK/HK 

Grundstocke können nicht abgeschrieben werden. Aus § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV 

folgt zudem, dass Grundstücke im Rahmen der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung zu historischen Anschaffungskosten anzusetzen sind. Planmäßige 

Abschreibungen sind nach § 253 Abs. 3 S. 1 HGB nur fOr solche Vermögens­

gegenstände zulässig, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wobei sich die zeitliche 

Begrenzung der Nutzung aus der Eigenart des Vermögensgegenstandes ergeben 

muss, was bei Grundstücken gerade nicht der Fall Ist. In der Konsequenz sieht auch 

Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 StromNEV für Grundstocke keine begrenzte 

Nutzungsdauer vor. Soweit daher in abschreibungsfähigen Positionen, wie z. B. 

Bauten, Grundstücksanteile enthalten sind, müssen diese Positionen um die 

Grundstocksanteile gekürzt werden. 

3.1.4 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil, Abzugskapital und 
das verzinsliche Fremdkapital 

Das kalkulatorisch zu ermittelnde Eigenkapital wird durch die abzugfähigen 

Positionen des Steueranteils der Sonderposten mit Rücklageanteil, des Abzugs­

kapitals und des verzinslichen Fremdkapitals gemindert. 

3.1.4.1 Steueranteil der Sonderposten mit Rücklageanteil 

Rechtsgrundlage war § 247 Abs. 3 HGB a. F.: Pessivposten, die für Zwecke der 

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag zulässig sind, dürfen in der Bilanz gebildet 

werden. Sie sind als Sonderposten mit Rücklageanteil auszuweisen und nach 

Maßgabe des Steuerrechts aufzulösen. Einer Rückstellung bedarf es insoweit nichl 

Nach Art. 66 Abs. 5 EGHGB durften letzlmals fOr das vor dem 1. Januar 2010 

beginnende Geschäftsjahr Sonderposten mit Rücklageanteil Im handelsrechtllchen 

Jahresabschluss gebildet und Wertansätze, die auf nur steuerlich zulässigen 

Abschreibungen beruhten, in die Handelsbilanz übernommen werden. Der darin 

enthaltene Steueranteil mindert die nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 StromNEV bei der 

Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung in Ansatz gebrachten 

betrlebsnotwendlgen Bilanzwerte der Finanzanlagen und des betriebsnotwendigen 

Umlaufvermögens. 
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3.1.4.2 Abzugskapltal 

Unter Abzugskapital versteht man das einem Unternehmen zinslos zur Verfügung 

stehende Fremdkapital. Zum Abzugskopital zählen z.B. Kundenanzahlungen, 

Rückstellungen, sonstige Verbindlichkeiten (Passivposition in der Bilanz). zinslose 

Gesellschaftemarlehen oder auch Lieferantenverbindlichkeiten. Es ist nach § 7 Abs. 

2. S. 2 StromNEV im Rahmen der Ermittlung der kalkulatorischen Eigenkapital­

verzinsung jeweils der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendwert der 

folgenden Positionen zu bilden: 

3.1 .4.2.1 Rückstellungen 

Rückstellungen sind Bestandteil des Fremdkapitals und bilden Verpflichtungen einer 

Unternehmung ab, bei denen weitergehende Kriterien noch nicht abschließend erfüllt 

sind. Hierzu zählen, dass Art, Höhe und Zeltpunkt des Eintretens der Verpflichtung 

mit genauer Wahrscheinlichkeit noch nicht bestimmt werden können (Beispiel: 

Gewahrleistungsansprüche). Rückstenungen dienen nicht der Korrektur von 

Bilanzansätzen. sondern sollen einen periodengerechten Erfolg einer Unternehmung 

ausweisen. Dabei ist jedoch die mögliche Nutzung bilanzpolitischer Spielräume w 

hinterfragen. Im Einzelnen: 

Altersversorgung und Pensionen 

Die Finanzmittel der gesammelten jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen für 

Altersversorgung und Pensionen sind bei der Kalkulation netzkostenmindernd in 

Ansatz zu bringen. Hier wird Ober Liquidität verfügt, dementsprechend sind die 

Rückstellungen Minderungspositionen der Eigenkapitalverzinsung. Dieser 

besonderen Kalkulationslogik könnte sich ein Netzbetreiber entziehen, wenn diese 

Passlvposltlon durch Verlagerung in eine andere Gesellschaft der Gesamtkalkulation 

entzogen würde. Somit müsste, entgegen § 246 Abs. 2 S.2 HGB (der vorsieht 

Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und 

ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen 

oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden 

zu verrechnen) für die kalkulatorische Betrachtung zur Verhinderung von 

Gestaltungsmissbräuchen eine Einzelbetrachtung erfolgen. Der durch das 

Deckungsvermögen abgesicherte Rückstellungsbestand ist daher dem 

Abzugskapital hinzuzurechnen. Fondsvermögen oder Finanzanlagen sind aktivisch 

hinzuzurechnen und, insoweit betriebsnotwendig, zu berücksichtigen. Dies ist jedoch 

vorliegend nicht der Fall. Faktisch wird also der Bestand gemäß §246 Abs. 2 S.2 



HGB zwar nich1 bilanziert, dient jedoch zur EMl'lung Cer entsprechenden 


Verpfüchturg und muss im Abzugskaprta: Sertlcksichligm1g fbden_ 


Die ROcksteUungen 1ör Alter:svorsorge sind ir: den sonstlg:en Rücksteltungen 


cntha!ton. 


RiJcks.telJung fllr Gewerbesteuern 

3.1.4.2.2 Erhaltene Baukoatanzuschüsso einsGhlfeßüch pas&!vlerter l..oistungen 
der An.sclilUS$Mhmer zt1r Erstattung: von Netranschh:teskosten 

3.1.5 	 BWtet>snotwendiges Vermögefl gemäß § 6 StromNEV (BNV 1) Wld 
betriebanotwnndigf;)S Eigf'ffikapftat gemäß § 6 StromNEV (BNEK 1) 

Unter Berücksichti;Jt1ng der zuvcr a!JfgefUhrten terüeksiohtigungsfähigen 

kalku!storischen Restwe:ie dea. Sacl1anlagevermogens zu historischen 

Ant'lehaftungs~ und herste11un9skooten, der bcrücksichfigung:s.fähi9en Finanzentagen 

.md des berQcksichtigungsfäh:g:e~ UmlaufVer:nOgens ergibt sich das betriebs-. 

t1cMend·ge Vermögen nach§ 6 StromNEV (BNV}} aus .l\n:age 2. 

Abzüglich des SWueran1eits; der Sonderp0$\en mit Rückl~antefl, des 

Abzugskapitals und des verztns!!chen Fremdkapitals ergibt sich das 

betriebsno!Miendige E:igenkaplta! nach § 6 S:tromN:EV (BNEK fJ aus: Anlage ~L Die 

h'emus resultierende Efgenkapita!quote gemeiß § 6Abs. 2 S. 3 StromNEV etglbt sich 

aus Anlage 2. 

-·­

3.2. 	 8etriebsnotwendiges Vennögen gemäß § r StromNEV (BNV II} und 
betdebsnotwendtg:es Eigenkapital gemäß§: 7 StromNEV (BMEK 11} 

Verzlnsungsbasis der Eigenkapitalzinsen ist das betriebsnotwendfge Elgenkapitäl, 

w:e es in§ 7 Ms. 1 S. 2 StromNEV vorgegeben lst 

im ÜbetbltOk: 

Kalk Restwerte des Sachanlagevermögens der betricbsnofivendigcn 
AtmnfagOtl zu T:lgOOJH~uweltBn ""Ef.:,ienJ<apitalquote (max. 40 %) 

+ 	 Kalk Restwerte d&s Si'tcftt;;nfagevermOgens dsi' bf:ltricbsno~.i!llC4Jdigen 
Altaniagen zu historischen AKIHK ~ Fremdkapila!quole (Jrri11. 50 %) 

+ 	 Kalk Resrwerte dtts Sac.ftanfageve:mOgens der betriobsnotwe-ndigen 

NfJUMl~gen zu htstortsct:en AKIHK 
+ 	 Grundsfilcke tn hisfurisahen AK!HK 

+ 	 betlfebsnotwendfge Finarrzanfa9en 

+ 	 beln'eb..">f!otv.iendiges Umla~fvermögoo 


BetriebsnolNendiges Vermßgeo 11 tBNV [JJ 


Sfeueranteir der Sonderposten rnft Rückiageantetf 


/Jbzugskapital 


zur Ermlttlu:ig des batriebsnotwendigen Vermögens nach § 7 SfromNEV (EJNY lf) 

sind wrrdt die kalkuiatorisOCen Rest\verte: des Sat:rantagevermögens :lef 

bettiei::snctwer:digen Alt~ und Nernatilag-en zu emilttetn, ~lerne! sind die Atilagegoter 

des Sachanlagevermögens mit denjerllgcn ka~ku!a:O:'is.chen Restwerten zu 

berückslchilgen, die be; der Bestimmung der kall<;u!atorl$chen f,bschrelbungeri gem. 

§ 6 StrcmNEV anerkan'lt wurden_ Darüber htr.aus. finden bei der Berecnnung des 

batriebsnotwend,gen Vermögens ggL weitere Anfa:gef}üter des Sachanlage­

vermögens, soweit deren Betr!ebsnotvvend1g-keit rac.bgewieser: wurce, 

Berüek~Nmtlgung, z.. ß, lmmatarie!le Ver:rrögensgegenstände des Anlagevermögenß 

sawie G:elefstete Anz:ahl:unger, t:nd Anlagen im Bau. 

Grundstücke: s!nd gem, § 7 Abs. 1 S, 3 StromNEV be1 de-' Ermittlung der 

kalkulatorischen Restwerte des Sachar!agevermögens zu hlttorJschen 

A:ischaffungs-- und Herste~lungskosten anzuse1mn. 

Gemäß § 7 Abs, 1 S. 2 Nr, i, 2 i, V. m. § 6 Abs. 2 S 4 StromNEV w:rd auch im 

Rahmen der Berechnung des beiriebsnofwend~:Jen Eigenkapitals die 

-~-
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Eigenkapitalquote der Altanlagen auf höchstens 40 % begrenzt. In der Konsequenz 

dOrfen die kalkulatorischen Restwerte des Sachanlagevermögens der 

betriebsnotwendigen Altanlagen zu Tagesneuwerten maximal mit einem Anteil von 

40 % In die Bestimmung der Basis der Elgenkapltalzlnsen einfließen. Da die 

Fremdkapitalquote die Differenz zwischen 100 % und der Eigenkapitalquote ist (§ 6 

Abs. 2 S. 5 StromNEI/}, müssen die kalkuletorischen Restwerte des 

Sachanlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen zu historischen 

Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend mit mindestens 60 % gewichtet 

werden. 

übersteigt die ermittelte Eigenkapitalquote, die sich aus Anlage 2 ergibt, einen Anteil 

von 40 % so ist diese gemäß§ 6 Abs. 2 S. 4 StromNEI/ auf 40 % zu begrenzen. 

Unter Zugrundelegung dieser Eigenkapitalquote ergibt sich das bet rlebsnotwendige 

Vermögen gemäß § 7 StromNEV (BNV II) aus Anlage 2. Das betriebsnotwendige 

Eigenkapital gemäß § 7 StromNEV (BNEK ll) ergibt sich aus Anlage 2. 

3.3. 	 Ermittlung des die zugelassene Eigenkapitalquote von maximal 40 % 
übersteigenden Eigenkapitalanteils 

Nach § 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV ist der die zugelassene Eigenkapitalquote von 

maximal 40 % übersteigende Anteil des Eigenkapitals nominal wie Fremdkapital zu 

verzinsen. Soweit das nach § 7 Abs. 1 StromNEV berechnete betrlebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK ll) mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten 

betriebsnotwendigen Vermögens (BNV ll) beträgt, ist folglich das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II) in zwei Anteile zu zerlegen. Zu bestimmen ist zunächst der 

Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht überschreitet 

(BNEK II S 40 %), sodann der Eigenkapitalanteil, der die zugelassene 

Eigenkapitalquote Obersteig! (BNEK II > 40 %). 

Bel einer Elgenkapitalquote von mehr als 40 % ist der die zugelassene 

Eigenkapitalquote nicht übersteigende Eigenkapitalanteil (BNEK II s 40%) wie folgt 

zu ermitteln: 

BNEK II s 40% =BNV II *0,4 

- 50 ­ - 51 

0 
Der die zugelas-sene Eigenkapitalquote übersteigende Eigenkapitalanteil im Sinne 

von § 7 Abs. 1 S. 3 StromNEV (BNEK II> 40%) errechnet sich dann nach folgender 

Formel: 

BNEK II> 40% =BNEK II - BNEK II s 40% = BNEK II- (BNV 11•0.4) 

Soweit das nach § 7 Abs. 1 S. 2 StromNEV berechnete betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK ll) nicht mehr als 40 % des nach dieser Vorschrift ermittelten 

betriebsnotwendigen Vermögens (BNV /[) beträgt, hat demgegenüber keine 

Aufteilung des BNEK II zu erfolgen. Denn ein die zugelassene Eigenkapitalquote 

Obersteigender Anteil des Eigenkapitals ist in diesem Fall nicht gegeben. 

3.4. 	 Ermittlung des auf die Neu- und Altanlagen entfallenden Anteils am 
Eigen kapital 

Zur Festlegung der Basis für die Eigenkapitalverzinsung Ist das betriebsnotwendige 

Eigenkapital (BNEK II} auf Neu- und Altanlagen aufzuteilen (§ 7 Abs. 3 S. 1 

StromNEV). Die Aufteilung erfolgt nach den Maßgaben, wie es in § 7 Abs. 3 S. 2 und 

3 StromNEV vorgegeben ist Der Anteil der kalkulatorischen Restwerte der 

Neuanlagen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (Anteil SAVneu) ergibt sich 

aus dem Quotienten aus den kalkulatorischen Restwerten der Neuanlagen zu 

Anschaffungs- und Herstellungskosten und den kalkulatorischen Restwerten des 

gesamten Sachanlagevermögens und somit der Summe aus den kalkulatorischen 

Restwerten (RW) der Alt- und Neuanlagen (SAValt und SAVneu). 

Kalk. RW des SachanlagevermOgens der Neuanlagen zu AKJHK 

/ [Kalk. RWdes Sechanl11gevermögens der betriebsnotwendigen 

Altanlagen zu Tagesneuwerten •Eigenkapitalquote nach§ 6 Abs. 2 
StromNEV (max. 40 %) 

+ Kalk. RWdes Sac/Janlagevermögens der betriebsnotwendigen Altanlagen 

zu historischen AKJHK • Fremdkapitalquote nach § 6 Abs. 2 StromNEV 

(min. 60 %) 
Kalk. RW des Sachanlagevermögens der Neuanlagen zu historischen 

AKIHKJ 
Anteil SA Vneu 

Der Anteil der Altanlagen am Sachanlagevermögen (Anteil SAValt) ergibt sich aus 

der Differenz zwischen 100 % und dem Anteil des Sachanlagevermögens der 

­
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Neuanlagen (Anteil SAVneu). Der Anteil der Neu- und Altanlagen am Eigenkapital 

ergibt sich aus Anlage 2. 

3.5. Ermittlung der Zinsen rür die beiden Eigenkapitalanteile 

Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 31.10.2011, 

unter dem Aktenzeichen BK4-11/304, den Eigenkapilalzinssatz für den Anteil des 

Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für 

Neuanlagen auf 9,05 % und für Altanlagen auf 7,14 % nach Gewerbesteuer und vor 

Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Verzinsung des Eigenkapitalanteils, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 

übersteigt, errechnet sich demnach wie folgt: 

BNEK II s 40% • Anteil SAVneu ' 9,05 % + BNEK II s 40% • Anteü SAValt ' 

7,14 % 

Verfügt der Netzbetreiber hingegen nicht über Sachanlagevermögen sind die 

Bilanzwerte mit dem für Neuanlagen geltenden Eigenkapitalzins zu verzinsen. 

Der die zugelassene Eigenkapitalquote übersteigende Anteil des Eigenkapitals wird 

gern. § 7 Abs. 7 StromNEV verzinst (§ 7 Abs. 1 S. 5 StromNEV). Der Zinssatz ergibt 

sich gern. § 7 Abs. 7 S.1 StromNEV aus dem arithmetischen Mittel des auf die 

letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitts von drei 

durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Reihen. Im Einzelnen ergeben sich 

die Werte aus der „Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländischer 

Emittenten • Anleihen der öffentlichen Hand", aus „Umlaufsrendite festverzinslicher 

Wertpapiere inländischer Emittenten - Anleihen von Unternehmen (Nicht-MFls)" 

sowie aus der „Umlaufsrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen 

Hypothekenpfandbriefe".' Weitere Zuschläge sind gern. § 7 Abs. 7 S. 2 StromNEV 

unzulässig. 

­

Diese Reihen köMen auf der Internetseile der Deutschen Bundesbank 
http://www.bundesbank.de, unter dem Pfad: .Geld- und Kapitalmärkle > Zinssatze und 
Renditen ~ Zeitreihen: Zinssätze und Renditen ~ Umlaulsrenditen festvorzlnsllchar 
Wertpapiere inländischer Emittenten' 8bgerufen werden. Unk: 
http:l/www.bundesl:lank.de/N3Vlgatlon/DE/Stallstlken/Zeltrelhen_Datenbanken/Makrooekon 
omische_Zeilreihenlits_ist_node.html?tistlci"YmH_s140_ito1 
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4.911 
3,73 3,55 4,00 

2005 3,17 3,06 :S,711 
2006 3,74 3,78 4,15 

2007 4,26 4,42 5,04 

2008 4,04 4,46 6,27 

2009 3,og 3.28 5,S4 
2010 2,43 2,45 4,03 

201 1 2,42 2,74 4,26 
0 JG.fahre l.S.> 3.6l 4,8() 3.98 

Da die Zinsreihen beim Statistisctlen Bundesamt für alle Papiere als Monatswerte 

geführt werden, wurde zunächst ein Jahresmittelwert jeweils für die Jahre 2002 bis 

2011 aus den einzelnen Monatswerten gebildet. Aus den Mittelwerten der einzelnen 

Jahresscheiben wurde sodann ein 10-Jahres-Durchsctlnitt gebildet. Es leitet sich fll r 

die genannten Papiere im Zeitraum 2002 bis 2011 eine durchschnittliche Rendite von 

3,98 % ab. Hiemei wurden die ungerundeten Werte verwendet. 

3.6. Berücksfchtlgungsflllhlge Elgenlalpltalverziooung 


Oie kalkulatorische ElgenkapltalVerzlnsung ergibt sich in Summe aus Anlage 2. 


4. Gewerbesteuer 


Gemäß § 8 StromNEV kann im Rahmen der Ermilliung der lllel zJ<asten die dem 


Netzbereich sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische 


Kostenposition in Ansatz gebracht werden. Bei der Genehmigung der Netzentgelte 


w ird daher ein kalkulatorischer Gewerbesteueransatz auf der Grundlage der 


anerkannten kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung berücksichtigt. Bei dem von 


der Bundesnetzagentur festgelegten Eigenkapitalzinssatz handelt es sich um einen 


Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR-Drs. 247/05 S.30). 




Die nach § 8 StromNEV 1:1nerksnnun9Sf~lge Gewerbesteuer ist aUe1t! nacil den 

<alkutatortschoo Maßstäben der Strorr:NEV zu ermitteln, Oio 1n der netzspezmsotien 

Gevtmn-- und Verlustrechnung als zusstz~cher GeWinn erschel!cende Differenz 

zwischen den kalku:atorischen Abschreibungen und den hilar:zieUen Abscl-,reibungen 

(sog. Scheingew[nn bzw. ~vet!usl) ist somit nicbt Tel! der Be:nessungsgrundlage fOr 

den kalkulator:schen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterllc"ien 

Rechtsprechung bestatigt worden (siehe etNa BGH v. 1,t08.2üö8, KVR 34107 - SVV 

Speyer, Rn. 86 ff.), 

Entspreehe:'\d einem rein klllk.ulatorischen Ansatz vlird euf die zus8tzJiot1e 

Berücksichtigi.;ng von weiieren Zurechnungen und Kürzungen bei der 

BemessUh&,1sgru'1d18ge-„~.ttcb!e! {BGH, KVR 81/07, S, 13), 

Oie ka!k:u!atorfsche Gevvefbestet.er wurde nach dev Formel 

[BNEK!/:910% * AnteilSAValt" 7,14% + BNEKll.s-40% * Arriei!SAVneu 

9,05 % ~ + BNEK !l > 40% k 3,98 %} • Hebesetz ~ Messzaill 

berechnet Oie z;.i oerOcklii::tmgende klilkulatorische Gewerbesteuer Wird in Aniage :2 

ausgewiesen, 

S. Ko:stcrimlndt;rnd4 Srlösc und Erträge 

Dle eben stehenden A1JSführw1gen (ihabesondere im Kapitel 1) müssen. dem Sinn 

und Zweck der Rege1urtg entsprechend, auch für Erlöse ge~ten; dies verdeutlicht 

systematisch die Regelung des § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV, dfe vori einer 

„Kostenprüfung" spricht VKlbei offens!chtlich, wie der do~ge Verweis zeigt, die 

Prüfung von Erlösen nach§ 9 StromNEV mit einbezogen ist D.h. nettbezogene 

Erl6$e OOl$pi01$Weise $ind ggf. !tozuzu:echnort Aber such die anderen 

.A.usführungen sind analog anzusetzen. 

5.3, ,sonstige betriebliche Erträge 

-54­

5.3.1. Erträge aus der Auflösung von NetzanschlU$Sk0$tet1ba.iträgen 

Die von Anschlussnehmern entrichteten NotzcnschiussJ<ostenbeit~äge und 

B ~ 1 1 • • • 

! 

5.32, Erträue aus der Aufltlsuug von 8aukoste.nzt1schüssen 

Ote von Anschlussnehmer,1 entrichteten Nctzanschl.Usubel1räge uild Baukosten· 

zusc'1Qsse, die !m ZUsamrnenhang mif der Errfchtling eines Anschlusses ffir dia 

Einspeisung cleJdrischer Energie entrichtet wurden, sind nac'l § S Abs " S, 2 und 

6. Ermittlln1g der dauerhaft nicht beeinflussb~ren Kostenantelfe 

Im ve;emfachtt:n Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 s_ 3 ARsgV 45 Prozent der 

nach § 14 Ab~. 1 Nr. 1 ARegV ermittslfen Gesamtkosten a!s ::lauerhaft nJcht 

beef~ftussbare Kostenanteile nach § 11 Abs, 2 ARsgV. Sef der Ermittll.lf1g der 

Gesamtkcs1en bfelber gemäß§ 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Kcnzess!onsabgabe und 

der Zuschlag avs dern Kraft-Wärme-Knpplungsgesstz unberück-sichügt Ne nicht 

beeinflussbare Kosten können nur Kosten der lnansprui:;hnah:me doo vcrge1agerten 

Nettes (Nr. 4) und für vermiedene NetlliUtzU~g (Ne 8:} sowle für die Nachrt.Js~ung 

von Wectmc!rlchtem nach § 10 Absatz. 1 der Systemstabiitatsverordnung (NL 5} 

angepassi werden. 

II. 

Aus den beigefügten Anlagen 1 bls 3 sind die Ergebnisse im E!nze!nen ersichtlich. 
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1. Vorbemerkungen 

Zur Ermittlung der Erlösobergrenzen für die zweite Regullerungsperfode sind gemäß 

§§ 5 Abs. 4, 34 Abs. 2 ARegV Zu· bzw. Abschläge zu ermitteln, die sich aus dem 

Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 ergeben und diesen ausgleichen. 

Die Zu· und Abschläge sind gemäß§§ 5 Abs. 4 S. 3, 5 Abs. 2 S. 3 ARegV zu verzin­

sen. 

Für die Berechnung der Zu· und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten 

Regulierungsperiode wird zunächst der Saldo zum 31.12.2012 ermittelt. Dieser wird 

sodann um ein Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Re­

gulierungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezins!en Saldos zum 31.12.2012 erfolgt in 5 gleichmäßigen 

Raten ab dem Jahr 2014. Zusätzlich erfolgt eine Verzinsung des im jeweiligen Ka­

lenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz 

für die Aufzinsung im Jahr 2013 und dem gesamten Auflösungszeitraum entspricht 

dem 10-jährigen Durchschnitt der von der Bundesbank veröffentlichten Umlaufsren­

diten ''festverzinslicher Wertpapiere inländischer Emittenten' der Kalenderjahre 2003 

bis 2012 in Höhe von 3,25 %. 

2. Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 ARegV. 

For den Strombereich sind dies Im Einzelnen: 

1. 	 die Differi:nz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsäch6chen Mengenentwicklungen 

erzielbaren Erlösen (§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV), 

2. 	 die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal

tenen Ansätzen (§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV i. m. V. § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 

ARegV) sowie 

3. 	 die Differenz zwischen den bei effizienter Leistungserbringung entstehenden 

Kosten des Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösober­

grenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, soweit diese Differenz durch Än­

­
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derungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder 

Messung durc h den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder durch Maßnahmen 

nach § 21b Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StromNZV verursach t 

wird (§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

Gemäß § 34 Abs. 2 ARegV wird der Regulierungskontosaldo abweichend von § 5 

Abs. 4 ARegV für die ersten vier Jahre der ersten Regulierungsperiode ermittelt. Die 

jeweils in den Jahren 2009, 2010, 2011 und 2012 entstandenen Differenzen sind der 

Anlage A2 zu entnehmen. 

2.1. Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielbaren Erlösen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der vom 

Netzbetreiber unter Berücksichtigung der ta tsächlichen Mengenentwicklung erzielba­

ren Erlöse mRegulierungskonto zu erfassen. 

2.1.1. Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei ist die gemäß § 4 

Abs. 1 und 2 ARegV bestimmte Erlösobergrenze nach Maßgabe von § 4 Abs. 3 bis 5 

ARegV kalenderjährlich vom Netzbetreiber anzupassen. Gemäß § 24 Abs. 3 ARegV 

findet Im vereinfachten Verfahren § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV ( i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 

1 Nr. 1 bis 4, 6 bis 8, 8b bis 11 und 12a b is 15 ARegV sowie 1. V. m. § 11 Abs. 2 S . 2 

ARegVJ mit Ausnahme von § 4 Abs. 3 S . 1 Nr. 2 ARegV i. V . m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4, 5 und 8 ARegV keine Anwendung. 

Anpassungen der jeweiligen kalenderjahrlichen Erlösobergrenze aufgrund von dau

erhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. 

§ 11Abs.2 S. 1 Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b b is 11 und 12a bis 15 ARegVsow ie i. V. m. § 11 

Abs. 2 S. 2 ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassun

gen der Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 

(§ 11 Abs. 2 S . 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 

Abs. 1 Systemstabllltätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 A RegV) und aus vermie

denen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) können auf Basis von Planwer­

ten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abglelchs In das Regu­

lierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 11 Abs. 2 

­

­

­



S.1 Nt. 5 ARegV erst mft Inkrafttreten der Systrtmstebilitätsverordnung am 

;;16,07 201?. anfallen können tJnd daher frdhestens zu e1nar Anpassung der Erlös­

0Pergre11Ze des Kalende~ahres 2013 führen i::!Orften. 

Anpassungen können sich im vereinfachten Verfahren aufgrund von Änderungen des 

VethraucherprlPiBgesamtindF.xes nat'.h § 8 ARegV {§ 4 Abs_ 3 S. 1 Nr_ 1 ARegV) er· 

geb.en. Weiterhin können Anpassungen aufgrurid von M:::hr~ und MlndB<P,rlösen nach 

§ 34 Abs. 1 ARsgV LV. m. § 11 StromNEV {Per!oden:Qbergnaifende Saldierung) so­

wie einer Mehrcr!Osabsohöptung nach§ 34 Abs. 1 ARegV L V. m. § 11 StromNEV in 

analoger Anwendung erf-Olgen. 

Zudem können }ewens aut Antrag des Netzbetrelbers gemäß § 4 Abs. 4 s. 1 Nr. 1 

und z AHcgV Anpassungen der Er1ösobergrenze in Folge von beschiedenen Antra­

gen 

nacti Maßgabe de$ § 1 O ARegV (Sweiteru:ngsfaktor) imd 

einer nicht zumuföareri Härte (Härfefalt} 

i]evvährl \vmden 

Elne J\npa$sung der ka!endcrJährlichen Erlbsobergrenze nach§ 4 Abs. 5 ARsgV L V, 


rn. § 19 ARegV (Qualitätsclemont} Ist !m vereinfachten Verfahren gemäß § 21\ Abs, 3 


ARegV nicht vorzunehmen. 


,2,1.1.1. Zu!äffig:e Erlöse 2:009 


Die Resch!vsskarnmflr hat mlt Festlegung nach§ 32. Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 


Abs. 1 E11WG vurn 18_1.22008 eine kalende1jäh1!iche Edösober~ 


grenze für das Jahr 2009 festgelegt. Elne detra1lllerte Aufgflederung der Er!ösober­


grenw findet steh in An!~ A 1 der genannten Er1osobergrenzenfestiegung. !11 der 


An!age A2;, wird dJe 'festgelegte Erlösobergrcnzc d~ Jahrils 2008 d:en diesbezUgll· 


chen Angaben des Nefzbetrelbers gegenübergestellt Eine Anpassung der Er!OO­


obergenze Ues Kaiende1jahres 2009 war gemäß§ 4 Abs. 3 S. 3 ARegV LV.m. § 34 


Abs. 4 S. 2 ARegV r'licht zulässig. 


Mehr- und Minderer!öse nacl1 § 34 Abs. 1 1, V. m. § 11 StromNEV der Jahre 2006 


und 2007 wtm1en bereits bet der Festlegung der kalenderjähtlichen Erlösobergren­
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zen der er$ten Regulierungsperiode berücksichtigt und sltld damit tn den auegewte­

fü'!il'ten festgt1!tl:Qte:n f11öso!ff>(Qreni"f'H1 t:mtha!ten_ 

Sofern Anpassungen aufgrund einer Mehror!ösabt:chöpfung nach§ $4 Abs. 1 ARegV 

LV, m. § 11 StrornNLV m analoger Anwendung $iattgefunden haben, s1nd diese or:st 

ab dem Jahr 2010 relevant. 

E:!no Mpas:oung der testgcJegten kaJcnder.iöhrlichen Erlöaobergrerzen al..lfgrtmd von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV (Härtefail) erfulgte nicht 


Damlt ist hfnsichUicfl der zulässJgr:m Eriöse !J~$ Jahres 2:009 auf die von der Be­


schiut:Sl<Mm'liitf festgetegte ka!enderjährliclte Erlö.sobergrenze des Jahres 2000 ab­


zuswllen. 


2.1.u. ?ul!i••lge erliioo 2010 


Die gemäß § 32 Abs. i Nr 1 ARegV LV. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Ertös­


obergrenze für das Jahr 2010 firdet sich In Anlage A3 und wltd dem P.nt~prechenden 


Wert deG NetzbetreH.:iers gegen.Qt.iergestellt 


Oie aus Sicht der BeschJusekammer korrekt angepasste Erllisobcrgrcnzc wird ln An~ 

lege Al der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenObergesteUt Die 

ggt ennitltl1ten Dirf€Mtiruen in diR-n Fln;;:elhestandtellen der Er!ösobergrenze gegen­

troer dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage AS Etwaige 

Differenzen werden nachfolgend erläutert 

2,1,1.;l:.1. Verbra1.u:h1G1rpreisgesamthit:tex~ nach§ S ARegV 

{§ 4 Al>s. 3 li. 1 Nr. 1 ARagV) 

Htnsfchmch der Anp~ung der Erlösobergrenze fi'.lr das Ka:fendi::1jah1 2010 ist die 

Aru:t001ng des Vorbrauoherpreisgesamtmdexces nach § 8 ARegV zu berück:sJchtlgen, 

Htertür ist der Vctbrauchc;gesamtprei$index in Hohe von 106,60 zu verNenden. 
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2.1.1.2.2. Änderungen von dauerliaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S . 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährtichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr.1 bis 3, 6, 7, Sb bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys­

temstabifüätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. BARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2 .2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Ertös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die „erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen" und „Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser 

Anlage findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 
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2.1.1.2-3. 	Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldie­

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1 .2.4. Anpassungen aufgrund von Mehr-oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist d.iese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.2.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV {Erweiterungsfaktor) ge­

mäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV angepasst wurde, ist diese bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in der Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichun

gen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbe

treibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2010 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Vertraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erweiferungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

­

­

­



! \ 
,-., 

) 

2.1.1.2.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 
§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1 .1.3. Zulässige Erlöse 2011 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2011 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Erlösobergrenze wird in An

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erlösobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. ermittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Ertösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.3.1. Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes nach§ BARegV 

(§ 4 Abs. 3 S . 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2011 ist die 

Änderung des Verbraucherprelsgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreislndex In Höhe von 107,00 zu verwenden. 

2.1.1 .3.2. Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Kostenanteile nach § 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ennittlung der Gesamtkos· 

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wänne-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjährlichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie J. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der e rforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 A RegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach § 10 Abs. 1 Sys

­

­

­
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temstabilitätsveronJnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz

entgelten (§ 11 A bs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung der Erlös­

obergrenze des Kalenderjahres 2013 führen dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die ,erforderliche Inanspruchnah

me vorgelagerter Netzebenen" und .Vermiedene Netzentgelte' (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden. 

In der Anlage A3b ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enthalten sind. In dieser 

Anlage findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfähigen Anpassungen. 

2.1.1.3.3. 	Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mlndererlösen nach§ 34 

Abs. 1ARegV1. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldie­

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr -oder Minderertösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i. V. m. § 11 StromNEV (Periodenübergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

­

­
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2.1.1.3.4. Anpassungen aufgrund von Mehr-oder Mindcrcrlösen nach§ 34 

Abs. 1 A RegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern eine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat. ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

chungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.3.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARcgV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 

des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei­

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfak!oran­

trags für das Jahr 2011 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen­

derjährlichen Erlllsobergrenzen auf Grund eines Erweiterungsfaktorantrags mlthllfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.3.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARcgV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 
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2.1.1.4. Zulässige Erlöse 2012 

Die gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 Abs. 1 EnWG festgelegte Erlös­

obergrenze für das Jahr 2012 findet sich in Anlage A3 und wird dem entsprechenden 

Wert des Netzbetreibers gegenübergestellt. 

Die aus Sicht der Beschlusskammer korrekt angepasste Ertösobergrenze wird in An­

lage A3 der vom Netzbetreiber angepassten Erl llsobergrenze gegenübergestellt. Die 

ggf. enmittelten Differenzen in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegen­

über dem Ansatz des Netzbetreibers ergeben sich ebenfalls aus Anlage A3. 

2.1.1.4.1. Änderungen des Verbraucherprelsgesamtindexes nach§ 8 ARegV 

(§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze für das Kalende~ahr 2012 Ist die 

Änderung des Vertiraucherpreisgesamtlndexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. 

Hierfür ist der Verbrauchergesamtpreisindex in Höhe von 108,20 zu verwenden. 

2.1.1.4.2. Änderungen von dauerhaf t nicht beeinßussbaren Kostenanteilen 

nach§ 11 Abs. 2 S . 1 Nr. 4 und 8 (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

Im vereinfachten Verfahren gelten gemäß § 24 Abs. 2 S. 3 ARegV 45 Prozent der 

nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 ARegV ermittelten Gesamtkosten als dauerhaft nicht beein­

flussbare Koslenanteile nach§ 11 Abs. 2 ARegV. Bei der Ermittlung der Gesamtkos­

ten bleiben gemäß § 24 Abs. 2 S. 4 ARegV die Konzessionsabgabe und der Zu­

schlag aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz unberücksichtigt. Anpassungen der 

jeweiligen kalenderjähr1ichen Erlösobergrenze aufgrund von dauerhaft nicht beein­

flussbaren Kostenanteilen nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 1 bis 3, 6, 7, 8b bis 11 und 12a bis 15 ARegV sowie i. V. m. § 11 Abs. 2 S. 2 

ARegV sind somit im vereinfachten Verfahren nicht zulässig. Anpassungen der Kos­

ten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 Abs. 2 

S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 Sys­

temstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 ARegV) und aus vermiedenen Netz­

entgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV) fließen im Rahmen eines Plan-lst-Abgleichs 

in das Regulierungskonto ein (s. Abschnitt 2.2). Angemerkt sei, dass Kosten nach § 

11 Abs. 2 S.1 Nr. 5 AR99V erst mit Inkrafttreten der Systemstabilitätsverordnung am 

26.07.2012 anfallen können und daher frühestens zu einer Anpassung dar Ertlls­
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obergrenze des Kalenderjahres 2013 fOhren dürfen. 

Im vereinfachten Verfahren können nur Werte für die .erforderliche Inanspruchnah­

me vorgelagerter Netzebenen" und • Vermiedene Netzentgelte" (vgl. Abschnitt 2.2) 

angegeben werden. 

In der Anlage A3b Ist dargestellt, in welcher Höhe in der Erlösobergrenze gemäß 

Festlegung der Bundesnetzagentur nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 29 

Abs. 1 EnWG dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile enlhalten sind. In dieser 

Anlage findet sich eine Gegenüberstellung der vom Netzbetreiber vorgenommenen 

Anpassungen und der aus Sicht der Beschlusskammer nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV anerkennungsfählgen Anpassungen. 

2.1.1.4.3. 	Anpassungen aufgrund von Mehr- oder Mlndererlösen nach§ 34 

Abs. 1 ARegV 1. V. m. § 11 StromNEV (Periodonüborgreifende Saldie

rung) 

Eine Anpassung aufgrund von Mehr- oder Mindererlösen nach § 34 Abs. 1 ARegV 

1. V. m. § 11 StromNEV (PeriodenObergreifende Saldierung 2008) ist der Anlage 1 

des Ergebnisschreibens zur Periodenübergreifenden Saldierung 2008 zu entneh­

men. 

2.1.1.4.4. Anpassungen aufgrund von Mehr-oder Mindererlösen nach § 34 

Abs. 1 ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) 

Sofern e ine Anpassung aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 

ARegV i. V. m. § 11 StromNEV (analog) stattgefunden hat, ist diese bei der Berech­

nung der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abwei­

c:hungen des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des 

Netzbetreibers sind ebenfaßs derAnlage A3 zu entnehmen. 

2.1.1.4.5. Anpassung nach Maßgabe des§ 10 ARcgV (Erweiterungsfaktor) ge­

mä& § 4 Abs. 4 S. 1 Nr.1 ARegV 

Sofern die Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1 O ARegV (Erweiterungsfaktor) 

gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 ARegV angepasst wurde, ist dies bei der Berechnung 

­
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der zulässigen Erlösobergrenze in Anlage A3 berücksichtigt worden. Abweichungen 

des von der Beschlusskammer ermittelten Wertes zu den Angaben des Netzbetrei­

bers sind ebenfalls der Anlage A3 zu entnehmen. 

Bei der Bestimmung des Anpassungsbetrages aufgrund eines Erweiterungsfaktoran­

trags für das Jahr 2012 hat die Beschlusskammer den aktuell gültigen Verbraucher­

preisgesamtindex zu Grunde gelegt. Sofern im Beschluss die Anpassung der kalen

derjährlichen Erlösobergrenzen auf Grund eines Erwelterungsfaktorantrags mithilfe 

eines abweichenden Verbraucherpreisindexes ermittelt wurde, können sich hieraus 

Differenzen ergeben. 

2.1.1.4.6. Anpassung aufgrund einer nicht zumutbaren Härte (Härtefall) gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV 

Eine Anpassung der festgelegten kalenderjährlichen Erlösobergrenzen aufgrund von 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgte nicht. 

2.1.2. Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu

lässigen Erläsen und den vom Netzbetreiber unter Berücksichtigung der tatsäc:hli

chen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfassen. Die 

erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen Jahr 

durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten und den zuvor im Rahmen der 

Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bel der Be­

stimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikaßsch durchgelei­

teten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, unabhän­

gig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren. 

Der Netzbetreiber hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderlichen 

tatsächlich erzielten Erlöse des jeweßlgen abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich für 

die Jahre 2009 bis 2012 die in Anlage A2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

­
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2.2. 	 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV (i. V. m. § 24 Abs. 3 ARegV) erfolgt eine Anpas­


sung der kalende~ährlichen Ertösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalender­


jahres bei einer Änderung von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach 


§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4, 5 und 8 ARegV auf Basis des Kalende~ahres, auf das die Er­


lösobergrenze Anwendung finden soll. 


Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 


sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­


len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 


ARegV zu berücksichtigen. 


Gemäß seiner Mitteilungspflicht nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für die 


Kalenderjahre 2009 bis 2012 die latsächlich entstandenen Kosten gemäß§ 11 Abs. 


2 S. 1 Nr. 4 und 8 ARegV 


1. Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen und 

2. vermiedene Netzentgelte 

übermittelt. 

Bei den vermiedenen Netzentgelten für das Jahr 2009 wird auf den Handelsbilanz

wert zurückgegriffen. Es können nur die tatsächlichen Zahlungen in 2009 berücksich

tigt werden. In derAnlage A2 werden die vom Netzbetreiber geltend gemachten Wer­

te den aus Sicht der Beschlusskammer korrekten Werten gegenübergestellt. 

2.3. 	 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden Kosten des 

Messstellenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird zusätzlich die Differenz zwischen den für das 

Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstel

lenbetriebs oder der Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthal­

tenen Ansätzen In das Regulierungskonto einbezogen, soweit diese Differenz durch 

Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei denen Messstellenbetrieb oder Mes­

sung durch den Netzbetreiber durchgeführt wird, oder Maßnahmen nach § 21b 

Abs. 3a und 3b EnWG sowie nach § 18b StrcmNZV verursacht wird. 

­
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Gemäß seiner Mitteilungspflichten nach § 28 Nr. 2 ARegV hat der Netzbetreiber für 

die Kalenderjahre 2009 bis 2012 die Kostenveränderung für die Messung bzw. den 

Messstellenbetrieb inklusive der Maßnahmen gemäß§ 21b EnWG übermittelt. Diese 

Werte werden in der Anlage A3 den von der Beschlusskammer geprüften Werten 

gegenObergestell!. 
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3.2. 	 Bestimmung der Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und 

Abschläge 

Grundlage für die Bestimmung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

zweiten Regulierungsperiode ist der Regul ierungskontosaldo zum 31.12.2012 (vgl. 

Anlage A2). Dieser ist für das Jahr 2013 aufzuzinsen, da die Außösung des Regulie­

rungskontosaldos erst im Jahre 2014 beginnt 

Bel einem Zinssatz von 3,25 %1 ergibt sich die in Anlage A5 dargestellte Verzinsung 

für das Jahr 2013. 

Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die Erlös­

obergrenzen der zweiten Regulierungsperiode ergibt sich aus dem Gesamtsaldo Re­

gulierungskonto nach Verzinsung, der in der Anlage A2 dargestellt isl 

3.3. 	 Berechnung der Zu- und Abschläge 

Die Ermittlung der Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Jahre 2014 bis 

2018 erfolgt in 5 gleichmäßigen Raten zuzüglich der jährlichen Verzinsung der jewei

ligen durchschnittlichen Kapltalblndung. 

Der dabei anzuwendende Zinssatz beträgt konstant 3,25 %, was dem 10-jährigen 

Durchschnitt der Umlaufsrenditen •festverzinsliche Wertpapiere inländischer Emitten­

ten" der Jahre 2003 bis 2012 entspricht 

Entsprechend der oben dargestellten Ausführungen ergaben sich die in Anlage A5 

aufgeführten Zu- oder Abschläge auf die Ertosobergrenze für die Jahre 2014 bis 

2018. Zuschläge auf die Erlösobergrenzen der zweiten Regulierungsperiode werden 

hierbei mit einem positiven Vorzeichen dargesteUt. Abschläge sind mit einem negati­

ven Vorzeichen versehen. 

3 . 	 Ausgleich des Regulierungskontosaldos der ersten 


Regulierungsperiode 


3.1. 	 Bestimmung des Regulierungskontosaldos zum 31.12-2012 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31.12.2012 wird durch die kalender­

Jährlichen Einzelbeträge für die Jahre 2009 bis 2012 hinsichtlich 

• 	 der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

• 	 der Abweichung zwischen den tatsachlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

4, 5 und 8 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthal­

tenen Ansätzen gemäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV sowie 

• 	 den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage A2 sind die unverzinsten Differenzen der Jahre 2009 bis 2012 zu ent­

nehmen. 

Die Verzinsung erfolgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jeweils jährlich 

durchschnittlich gebundenen Betregs. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jah­

resanfangs- und Jahresendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf 

die letzten zehn abgeschlossenen Kalende~ahre bezogenen Durchschnitt der von 

der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wert­

papiere inländischer Emittenten. Für das Jahr 2009 beträgt der Zinssatz 4,09 %. für 

das Jahr 201 O3,80 %. für das Jahr 201 1 3,58 % und für das Jahr 2012 3,25 %. 

Der Endbestand des Regulierungskon1os zum 31.12.2012 ergibt sich aus den Diffe

renzen der Jahre 2009, 2010, 201 1 und 2012, die gemäß§ 5 Abs. 2 ARegV zu ver­

zinsen sind. Der Anlage A2 ist für die Jahre 2009 bis 2012 der Vo~ahressaldo, der 

Gesamtsaldo vor Verzinsung, die Höhe der Verzinsung sowie der jeweilige Ge­

samtsaldo nach Verzinsung zum 31.12. für das entsprechende Jahr zu entnehmen. 

Der Gesamtsaldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2012 kann ebenfalls der Anla

ge f;2 entnommen werden. 

­
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